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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates mit gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten 
Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe
(KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2008)),

– gestützt auf die Artikel 36, 37 und 299 Absatz 2 des EG-Vertrags, gemäß denen es vom 
Rat konsultiert wurde (C6-0240/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
sowie der Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 

(6) Um ein besseres Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der ländlichen 
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Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist beizubehalten, einschließlich
der Ausnahme von Zahlungen von bis zu 
5 000 EUR von seiner Anwendung.

Entwicklung herzustellen, ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
verbindliches System zur progressiven 
Reduzierung der Direktbeihilfen 
(„Modulation“) eingeführt worden. Dieses 
System ist mit einem konstanten Satz 
beizubehalten, und die Ausnahme von 
Zahlungen von bis zu 5 000 EUR von 
seiner Anwendung ist ebenfalls 
beizubehalten.

Or. fr

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird die Bestimmung übernommen, die in der Entschließung des 
EP vom 12. März 2008 enthalten ist, welche mit sehr großer Mehrheit angenommen wurde.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 einge-
führten Modulationsmechanismus erzielt 
werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 

(7) Die Einsparungen, die anhand des mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 einge-
führten Modulationsmechanismus erzielt 
werden konnten, werden für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
verwendet. Seit dem Erlass der 
vorgenannten Verordnung sah sich der 
Agrarsektor eine Reihe neuer und 
anspruchsvoller Herausforderungen 
gegenüber, wie dem Klimawandel, der 
zunehmenden Bedeutung der Bioenergie 
sowie der Notwendigkeit einer besseren 
Wasserbewirtschaftung und eines besserer 
Schutzes der biologischen Vielfalt. Die 
Europäische Gemeinschaft ist als Partei des
Kyoto-Protokolls aufgefordert, ihre Politik 
aufgrund von Erwägungen zum 
Klimawandel zu ändern. Außerdem muss 
infolge ernsthafter Probleme im 
Zusammenhang mit Wasserknappheit und 
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Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Damit die Mitgliedstaaten ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 
umfasst jedoch nicht die Finanzmittel, die 
für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Großteil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden. 

Dürre eingehender auf Fragen der 
Wasserbewirtschaftung eingegangen 
werden. Der Schutz der biologischen 
Vielfalt ist weiterhin eine große 
Herausforderung, und obwohl bereits 
bedeutende Fortschritte gemacht worden 
sind, wird das Erreichen des Ziels der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der 
biologischen Vielfalt für 2010 weitere 
Anstrengungen erfordern. Die 
Gemeinschaft erkennt die Notwendigkeit 
an, diesen neuen Herausforderungen im 
Rahmen ihrer Politik zu begegnen. Im 
Bereich der Landwirtschaft stellen die im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) verabschiedeten 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum ein wirksames Instrument 
hierfür dar. Damit die Mitgliedstaaten ihre 
Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum entsprechend anpassen 
können, ohne ihre derzeitigen Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 
anderen Bereichen einschränken zu 
müssen, müssen zusätzliche Finanzmittel 
bereitgestellt werden. Die finanzielle 
Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 
umfasst jedoch leider nicht die 
Finanzmittel, die für die Verstärkung der 
Gemeinschaftspolitik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erforderlich sind. Unter 
diesen Umständen empfiehlt es sich, einen 
Teil der erforderlichen Finanzmittel 
bereitzustellen, indem die Direktzahlungen 
durch Modulation schrittweise stärker 
reduziert werden. 

Or. fr

Begründung

In dieser Erwägung wird weitgehend der Wortlaut einer Reihe von Erwägungen 
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übernommen, die im Vorschlag der Kommission zur Entwicklung des ländlichen Raums 
enthalten sind. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bei der Festlegung der 
Finanziellen Vorausschau für den Zeitraum 2007–2013 gegenüber dem ursprünglichen 
Vorschlag der Kommission zur Finanziellen Vorausschau eine Kürzung von über 8 
Milliarden vorgenommen wurde, obgleich das Parlament mit Nachdruck auf die Gefahr, die 
mit einer solchen Kürzung verbunden ist, hingewiesen hatte.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, dass Betriebsinhaber, die 
einen großen Anteil der Beihilfe erhalten, 
einen besonderen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums leisten, mit denen neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern. Um die 
Verhältnismäßigkeit dieses Mechanismus 
zu gewährleisten, sollten die zusätzlichen 
Verringerungen nach Maßgabe der Höhe 
der betreffenden Zahlungen schrittweise 
ansteigen.

(8) Die Aufteilung der direkten 
Einkommensbeihilfen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist 
gekennzeichnet durch die Zuteilung eines 
großen Anteils der Zahlungen an eine recht 
begrenzte Anzahl großer Begünstigter. Es 
ist klar, dass größere Begünstigte nicht 
dasselbe Niveau an individueller Beihilfe 
brauchen, damit das Ziel der 
Einkommensbeihilfe wirksam erreicht 
wird. Außerdem macht ihr 
Anpassungspotenzial es den größeren 
Begünstigten leichter, mit einem 
geringeren Niveau an individueller Beihilfe 
zu arbeiten. Deshalb erschient es 
gerechtfertigt, einen besonderen Beitrag 
zur Finanzierung von Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums leisten, 
mit denen hauptsächlich neuen 
Herausforderungen begegnet wird. Somit 
erscheint es angebracht, einen 
Mechanismus für eine größere 
Verringerung der höchsten Zahlungen 
einzuführen, wobei das Aufkommen auch 
dazu dienen soll, neue Herausforderungen 
im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums zu meistern. Um die 
Verhältnismäßigkeit dieses Mechanismus 
zu gewährleisten, sollten die zusätzlichen 
Verringerungen nach Maßgabe der Höhe 
der betreffenden Zahlungen schrittweise 
ansteigen. Aus Gründen der 
Angemessenheit sollte auch für die 
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Beihilfen je Betrieb eine Höchstgrenze 
festgelegt werden. Diese Höchstgrenze 
sollte jedoch nach Maßgabe der 
beschäftigten Arbeitskräfte 
unterschiedlich angesetzt werden können.

Or. fr

Begründung

Es sollte sichergestellt werden, dass die größeren Begünstigten einen größeren Beitrag leisten 
als die kleineren, aber gleichzeitig auch eine Höchstgrenze für die öffentlichen Beihilfen je 
Betrieb festgelegt werden. Bei der Festlegung einer solchen Höchstgrenze sind jedoch die 
beschäftigten Arbeitskräfte zu berücksichtigen. 

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung des Prozentsatzes von 5 % 
ergeben, der den in der Verordnung (EG)
Nr. 1782/2003 festgesetzten 
Modulationskürzungen entspricht, sind 
nach objektiven Kriterien auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen. Allerdings 
sollte vorgesehen werden, dass ein 
bestimmter Prozentsatz der eingesparten 
Beträge in den Mitgliedstaaten, in denen 
die Einsparungen erzielt wurden, verbleibt. 
In Anbetracht der 
Strukturanpassungszwänge infolge der 
Abschaffung der Intervention bei Roggen 
sind für bestimmte roggenerzeugende 
Regionen Sondermaßnahmen vorzusehen, 
die teilweise mit den durch die Modulation 
erzielten Beträgen finanziert werden. Die 
durch die Anwendung jeglicher weiteren
Modulationskürzung gewonnenen Beträge 
sind jedoch denjenigen Mitgliedstaaten zur
Verfügung zu stellen, in denen sie erzielt 
wurden.

(11) Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung der in dieser Verordnung 
festgesetzten Modulationskürzungen 
ergeben, sind nach objektiven Kriterien auf 
die Mitgliedstaaten aufzuteilen. Allerdings 
sollte vorgesehen werden, dass ein 
bestimmter Prozentsatz der eingesparten 
Beträge in den Mitgliedstaaten, in denen 
die Einsparungen erzielt wurden, verbleibt. 
In Anbetracht der 
Strukturanpassungszwänge infolge der 
Abschaffung der Intervention bei Roggen 
sind für bestimmte roggenerzeugende 
Regionen Sondermaßnahmen vorzusehen, 
die teilweise mit den durch die Modulation 
erzielten Beträgen finanziert werden. Die 
durch die Anwendung der Höchstgrenze 
für die Beihilfen gewonnenen Beträge sind 
jedoch denjenigen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen, in denen sie erzielt 
wurden. 
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Or. fr

Begründung

Wenn die Modulation, die alle Mitgliedstaaten betrifft, auch eine Umteilungsfunktion haben 
soll, sollten die Beträge, die aus der Festsetzung einer Höchstgrenze für die Beihilfen 
stammen, die nur einige Mitgliedstaaten betrifft, jedoch dem Staat zugewiesen werden, in dem 
diese Höchstgrenze zur Anwendung gelangt ist. 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Betriebsinhaber in den neuen 
Mitgliedstaaten erhalten Direktzahlungen 
nach einem abgestuften Verfahren. Im 
Interesse der Ausgewogenheit zwischen 
den verschiedenen Maßnahmen zur 
Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft bzw. der ländlichen 
Entwicklung sollte das System der 
Modulation auf Betriebsinhaber in den 
neuen Mitgliedstaaten erst angewandt 
werden, wenn das Niveau der 
Direktzahlungen in den neuen 
Mitgliedstaaten mindestens dem Niveau 
der anderen Mitgliedstaaten entspricht.

entfällt

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht in Zusammenhang mit den Änderungsanträgen zu den Artikeln 
7 und 10. So sind die Bestimmungen, die von der Kommission für die Modulation in den 
neuen Mitgliedstaaten vorgeschlagen werden, während des Übergangszeitraums nur dann 
sinnvoll, wenn die Vorschläge der Kommission für die Beträge aus der in der übrigen EU 
anzuwendenden Modulation nicht geändert werden.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Mit der Modulation sollte der einem 
Betriebsinhaber in einem neuen 
Mitgliedstaat gezahlte Nettobetrag nicht 
unter den Nettobetrag verringert werden, 
der einem entsprechenden 
Betriebsinhaber in einem anderen 
Mitgliedstaat zu zahlen ist. Wenn die 
Modulation auf die Betriebsinhaber in 
den neuen Mitgliedstaaten angewendet 
wird, sollte der Kürzungssatz daher auf 
die Differenz zwischen dem Niveau der 
schrittweisen Einführung der 
Direktzahlungen Verfahrens und dem 
Niveau in den anderen Mitgliedstaaten 
nach Anwendung der Modulation 
begrenzt werden. Außerdem sollten die 
Betriebsinhaber in den neuen 
Mitgliedstaaten, die der Modulation 
unterliegen, nicht mehr in den Genuss der 
ergänzenden einzelstaatlichen 
Direktzahlungen kommen, um zu 
vermeiden, dass ihr Stützungsniveau 
dasjenige in den anderen Mitgliedstaaten 
überschreitet.

entfällt

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht ebenfalls in Zusammenhang mit den Änderungsanträgen zu den 
Artikeln 7 und 10. 

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Verwaltung von Kleinbeträgen 
ist für die zuständigen Behörden der 
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Mitgliedstaaten mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden. Die 
Beihilferegelungen unterscheiden nicht 
zwischen Betriebsinhabern, die geringe 
Beträge, und solchen, die größere Beträge 
erhalten, da die Fördervoraussetzungen 
und die Verwaltungs- und 
Kontrollbestimmungen in beiden Fällen 
gleich sind. Durch die Einführung einer 
vereinfachten, freiwilligen 
Stützungsregelung für die 
Betriebsinhaber, die Beträge in Höhe von 
500 EUR oder darunter erhalten, könnte 
dieses Problem vermieden werden, indem 
eine zweijährliche einzige 
Pauschalzahlung an die Betriebsinhaber, 
die an dieser Regelung teilnehmen, 
vorgesehen wird. Betriebsinhaber, die 
einen höheren Betrag erhalten, könnten 
sich an der Regelung beteiligen, sofern sie 
bereit sind, einen niedrigeren 
Pauschalbetrag zu akzeptieren.

Or. fr

Begründung

Eine zweijährliche Pauschalzahlung kann eine starke Senkung der Verwaltungsausgaben und 
eine Vereinfachung des Systems bewirken.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verwaltung von Kleinbeträgen ist 
für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden. Um 
übermäßigen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten 
keine Direktzahlungen gewähren, wenn 
die Zahlung niedriger wäre als die 

entfällt
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durchschnittliche Gemeinschaftsbeihilfe 
für 1 Hektar oder wenn sich die 
beihilfefähige Fläche des Betriebs, für 
den die Beihilfe beantragt wird, auf 
weniger als 1 Hektar belaufen würde. 
Dabei sollte für Mitgliedstaaten, deren 
Agrarstruktur erheblich vom 
Gemeinschaftsdurchschnitt abweicht, eine 
Sonderregelung getroffen werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte freigestellt werden, 
unter Berücksichtigung der Strukturen 
ihrer Agrarwirtschaften die Anwendung 
eines der beiden Kriterien zu wählen. Da 
besondere Zahlungsansprüche 
Betriebsinhabern mit so genannten 
„flächenlosen“ Betrieben gewährt 
wurden, wäre die Anwendung der 
hektargestützten Schwelle wirkungslos. 
Für solch Betriebsinhaber sollte daher 
der durchschnittliche 
Mindeststützungsbetrag gelten. 

Or. fr

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die im Rahmen der 
Stützungsregelungen der Gemeinschaft 
vorgesehenen Zahlungen sind von den 
zuständigen einzelstaatlichen Behörden in 
voller Höhe innerhalb verbindlicher Fristen 
an die Endempfänger auszuzahlen, 
vorbehaltlich etwaiger Kürzungen, die in 
dieser Verordnung ausdrücklich 
vorgesehen sind. Um die Verwaltung der 
Direktzahlungen flexibler zu gestalten, ist 
den Mitgliedstaaten zu gestatten, die 
Direktzahlungen in zwei Tranchen pro Jahr 
zu tätigen.

(21) Die im Rahmen der 
Stützungsregelungen der Gemeinschaft 
vorgesehenen Zahlungen sind von den 
zuständigen einzelstaatlichen Behörden in 
voller Höhe innerhalb verbindlicher Fristen 
an die Endempfänger auszuzahlen, 
vorbehaltlich etwaiger Kürzungen, die in 
dieser Verordnung ausdrücklich 
vorgesehen sind. Um die Verwaltung der 
Direktzahlungen flexibler zu gestalten, ist 
den Mitgliedstaaten zu gestatten, die 
Direktzahlungen in zwei Tranchen pro 
Jahr, mit einer Zahlung von Zinsen zu 
marktüblichen Sätzen im Falle eines 
Verzugs, zu tätigen.
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Or. en

Begründung

Die Erfahrung in den vergangenen Kalenderjahren hat gezeigt, dass es zu einem 
Zahlungsverzug gekommen ist. Die Landwirte sollten im Falle eines Zahlungsverzugs 
zumindest eine Entschädigung erhalten. 

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um die Zielsetzungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen, 
müssen die gemeinschaftlichen 
Stützungsregelungen erforderlichenfalls 
innerhalb kurzer Zeit an die sich 
wandelnden Bedingungen angepasst 
werden. Die Empfänger können daher 
nicht davon ausgehen, dass die 
Förderbedingungen unverändert bleiben, 
und sollten auf mögliche Änderungen 
insbesondere aufgrund wirtschaftlicher 
Entwicklungen oder der Haushaltslage 
vorbereitet sein.

(23) Um die Zielsetzungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen, 
müssen die gemeinschaftlichen 
Stützungsregelungen an die sich 
wandelnden Bedingungen angepasst 
werden. Die Empfänger können daher 
nicht davon ausgehen, dass die 
Förderbedingungen unverändert bleiben, 
und sollten auf mögliche Änderungen 
insbesondere aufgrund wirtschaftlicher 
Entwicklungen oder der Haushaltslage 
vorbereitet sein.

Or. fr

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 ist eine 
Betriebsprämienregelung geschaffen 
worden, mit der die verschiedenen 
bestehenden Stützungsmechanismen zu 
einer einzigen Regelung entkoppelter 
Direktzahlungen zusammengefasst wurden. 

(24) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 ist eine 
Betriebsprämienregelung geschaffen 
worden, mit der die verschiedenen 
bestehenden Stützungsmechanismen zu 
einer einzigen Regelung entkoppelter 
Direktzahlungen zusammengefasst wurden. 
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Die Erfahrung bei der Anwendung der 
Betriebsprämienregelung hat gezeigt, dass 
bestimmte ihrer Bestandteile zugunsten der 
Betriebsinhaber und Verwaltungen 
vereinfacht werden können. Außerdem ist 
die Betriebsprämienregelung inzwischen 
von allen Mitgliedstaaten eingeführt 
worden, für die dies vorgeschrieben war, 
so dass eine Reihe von Bestimmungen im 
Zusammenhang mit ihrer erstmaligen 
Anwendung nunmehr hinfällig geworden 
ist und daher anzupassen sind. In diesem 
Rahmen ist in manchen Fällen eine zu 
geringe Nutzung der Zahlungsansprüche 
festgestellt worden. Um eine solche Lage 
zu vermeiden und in Anbetracht der 
Tatsache, dass die Betriebsinhaber 
nunmehr mit dem Funktionieren der 
Betriebsprämienregelung vertraut sind, ist 
der ursprünglich für die Rückübertragung 
der ungenutzten Zahlungsansprüche auf die 
nationale Reserve festgesetzte Zeitraum 
auf zwei Jahre zu verkürzen.

Die Erfahrung bei der Anwendung der 
Betriebsprämienregelung hat gezeigt, dass 
bestimmte ihrer Bestandteile zugunsten der 
Betriebsinhaber und Verwaltungen 
vereinfacht werden können. Außerdem ist 
die Betriebsprämienregelung inzwischen 
von allen Mitgliedstaaten eingeführt 
worden, für die dies vorgeschrieben war, 
so dass eine Reihe von Bestimmungen im 
Zusammenhang mit ihrer erstmaligen 
Anwendung nunmehr hinfällig geworden 
sind und daher anzupassen sind. In diesem 
Rahmen ist in manchen Fällen eine zu 
geringe Nutzung der Zahlungsansprüche 
festgestellt worden. Um eine solche Lage 
zu vermeiden, ist der für die 
Rückübertragung der ungenutzten 
Zahlungsansprüche auf die Reserve 
vorgesehene Zeitraum auf drei Jahre 
festzulegen.

Or. fr

Begründung

Der Zeitraum von zwei Jahren ist zu kurz, und es sollte wieder der Zeitraum von drei Jahren 
vorgesehen werden, wie er in der Verordnung 1782/2003 festgelegt ist.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Hauptbestandteile der 
Betriebsprämienregelung sind 
beizubehalten. Insbesondere die 
Festsetzung nationaler Obergrenzen sollte 
dafür sorgen, dass die Gesamthöhe der 
Beihilfen und Ansprüche die derzeitigen 
Haushaltszwänge nicht überschreitet. Die 
Mitgliedstaaten sollten auch eine 

((25) Die Hauptbestandteile der 
Betriebsprämienregelung sind 
beizubehalten. Insbesondere die 
Festsetzung nationaler Obergrenzen sollte 
dafür sorgen, dass die Gesamthöhe der 
Beihilfen und Ansprüche die derzeitigen 
Haushaltszwänge nicht überschreitet. Falls 
am Ende eines bestimmten 
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nationale Reserve unterhalten, die dazu 
dienen kann, die Beteiligung neuer 
Betriebsinhaber an der Regelung zu 
erleichtern oder besondere Bedürfnisse in 
bestimmten Regionen zu berücksichtigen.

Haushaltsjahres in einem Mitgliedstaat 
festgestellt wird, dass zwischen den 
tatsächlich verausgabten Beträgen und 
der nationalen Obergrenze eine Marge 
besteht, so geht die Differenz auf die 
nationale Reserve über. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine Reserve 
unterhalten, die dazu dienen kann, die 
Beteiligung neuer Betriebsinhaber, von 
Junglandwirten, Familienbetrieben oder 
vorrangig in Frage kommenden 
Betriebsinhabern an der Regelung zu 
erleichtern oder besondere Bedürfnisse in 
bestimmten Regionen zu berücksichtigen. 
Es sollten Regeln für die Übertragung und 
Nutzung der Zahlungsansprüche festgelegt 
werden, um spekulative Übertragungen, 
die zu einer Akkumulierung von 
Zahlungsansprüchen ohne entsprechende 
landwirtschaftliche Basis führen, zu 
vermeiden.

Or. fr

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 
sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen Unterschiede 
des Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die 

(28) Infolge der Einbeziehung der früher 
produktbezogenen Marktstützungsregelung 
in die Betriebsprämienregelung gründete 
sich der Wert der Zahlungsansprüche in 
den Mitgliedstaaten, die eine historische 
Anwendung gewählt hatten, auf das 
individuelle Niveau der früheren Stützung. 
Da die Einführung der 
Betriebsprämienregelung nun schon 
mehrere Jahre zurückliegt und schrittweise 
weitere Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen 
worden sind, wird es immer schwieriger, 
die erheblichen individuellen Unterschiede 
des Stützungsniveaus zu rechtfertigen, die 
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sich nur auf die Stützung in der 
Vergangenheit gründen. Deshalb sollte den 
Mitgliedstaaten, die das Modell der 
historischen Anwendung gewählt hatten, 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt 
werden, die zugeteilten Zahlungsansprüche 
im Hinblick auf eine Angleichung ihres 
Einheitswerts unter Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu überprüfen. 
In diesem Zusammenhang können die 
Mitgliedstaaten bei der Festsetzung 
einander mehr entsprechender Werte die 
Besonderheiten der geografischen Gebiete 
berücksichtigen. Die Angleichung der
Zahlungsansprüche sollte während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

sich nur auf die Stützung in der 
Vergangenheit gründen. Deshalb sollte den 
Mitgliedstaaten, die das Modell der 
historischen Anwendung gewählt hatten, 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt 
werden, die zugeteilten Zahlungsansprüche
im Hinblick auf eine Angleichung ihres 
Einheitswerts unter Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu überprüfen. 
In diesem Zusammenhang können die 
Mitgliedstaaten bei der Festsetzung 
einander mehr entsprechender Werte die 
Besonderheiten der geografischen Gebiete 
berücksichtigen. Die Angleichung der 
Zahlungsansprüche sollte während eines 
Übergangszeitraums entsprechend dem 
von jedem Mitgliedstaat gewählten 
Rhythmus erfolgen, und die Kürzungen
sollten begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

Or. fr

Begründung

Es sollte den Mitgliedstaaten größere Flexibilität eingeräumt werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Im Rahmen der Reform von 2003 
hatten die Mitgliedstaaten die Wahl 
zwischen einer historischen oder einer 
regionalen Anwendung der 
Betriebsprämienregelung. Seitdem haben 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit gehabt, 
die Auswirkungen ihrer Wahl im Hinblick 
darauf zu beurteilen, ob sie wirtschaftlich 

(29) Im Rahmen der Reform von 2003 
hatten die Mitgliedstaaten die Wahl 
zwischen einer historischen oder einer 
regionalen Anwendung der 
Betriebsprämienregelung. Seitdem haben 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit gehabt, 
die Auswirkungen ihrer Wahl im Hinblick 
darauf zu beurteilen, ob sie wirtschaftlich 
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und administrativ angemessen war. Den 
Mitgliedstaaten ist daher die Möglichkeit 
zu geben, ihre ursprüngliche Wahl in 
Anbetracht ihrer Erfahrungen zu 
überdenken. Deshalb ist den 
Mitgliedstaaten, die das historische Modell 
angewendet haben, zusätzlich zur 
Angleichung des Werts der 
Zahlungsansprüche die Möglichkeit zu 
geben, zum regionalen Modell 
überzugehen. Außerdem ist den 
Mitgliedstaaten, die das regionale Modell 
gewählt haben, unter bestimmten 
Bedingungen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Entscheidung zu überdenken, um den 
Wert der Zahlungsansprüche gemäß im 
voraus festgesetzten Stufen unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik anzugleichen. 
Diese Änderungen sollten während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
erfolgen und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

und administrativ angemessen war. Den 
Mitgliedstaaten ist daher die Möglichkeit 
zu geben, ihre ursprüngliche Wahl in 
Anbetracht ihrer Erfahrungen zu 
überdenken. Deshalb ist den 
Mitgliedstaaten, die das historische Modell 
angewendet haben, zusätzlich zur 
Angleichung des Werts der 
Zahlungsansprüche die Möglichkeit zu 
geben, zum regionalen Modell 
überzugehen. Außerdem ist den 
Mitgliedstaaten, die das regionale Modell 
gewählt haben, unter bestimmten 
Bedingungen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Entscheidung zu überdenken, um den 
Wert der Zahlungsansprüche gemäß im 
voraus festgesetzten Stufen unter 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts und der Ziele der 
Gemeinsamen Agrarpolitik anzugleichen. 
Diese Änderungen sollten während eines 
angemessenen Übergangszeitraums 
entsprechend dem von jedem 
Mitgliedstaat gewählten Rhythmus 
erfolgen, und die Kürzungen sollten 
begrenzt sein, damit sich die 
Betriebsinhaber auf vernünftige Art und 
Weise an das geänderte Stützungsniveau 
anpassen können.

Or. fr

Begründung

Es sollte den Mitgliedstaaten größere Flexibilität eingeräumt werden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte 
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 

(30) Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 wurde zwar eine entkoppelte 
Betriebsprämienregelung eingeführt, den 
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Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge hat, so dass er seine 
Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. Dies ist 
insbesondere der Fall bei Kulturpflanzen, 
Hopfen und Saatgut und bis zu einem 
bestimmten Grad bei Rindfleisch. Deshalb 
sind die teilweise gekoppelte Zahlungen in 
diesen Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Damit sich Betriebsinhaber im Rind-
fleischsektor schrittweise an die neue 
Stützungsregelung anpassen können, ist 
eine schrittweise Einbeziehung der 
Sonderprämie für männliche Rinder und 
der Schlachtprämie vorzusehen. Da die 
teilweise gekoppelten Zahlungen im Sektor 
Obst und Gemüse erst unlängst nur als 
Übergangsmaßnahme eingeführt worden 
sind, müssen diese Regelungen nicht 
überprüft werden.

Mitgliedstaaten wurde aber auch erlaubt, 
bestimmte Zahlungen von dieser Regelung 
auszunehmen. Gleichzeitig sah Artikel 64 
Absatz 3 derselben Verordnung vor, dass 
die in Titel III Kapitel 5 Abschnitte 2 und 3 
der Verordnung vorgesehenen Optionen im 
Hinblick auf die Markt- und 
Strukturentwicklungen überprüft werden 
sollen. Eine Analyse der einschlägigen 
Erfahrungen hat gezeigt, dass die 
Entkopplung mehr Flexibilität für den 
Erzeuger zur Folge hat, so dass er seine 
Produktionsentscheidungen aus 
Überlegungen der Rentabilität und der 
Reaktion des Marktes treffen kann. Dies ist 
insbesondere der Fall bei Kulturpflanzen, 
Hopfen und Saatgut und bis zu einem 
bestimmten Grad bei Rindfleisch. Deshalb 
sind die teilweise gekoppelte Zahlungen in 
diesen Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Deshalb sind die teilweise gekoppelte 
Zahlungen in diesen Sektoren in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen. 
Damit sich Betriebsinhaber im 
Rindfleischsektor schrittweise an die neue 
Stützungsregelung anpassen können, ist 
eine schrittweise Einbeziehung der 
Sonderprämie für männliche Rinder und 
der Schlachtprämie für Rinder außer 
Kälbern vorzusehen. Da die teilweise 
gekoppelten Zahlungen im Sektor Obst und 
Gemüse erst unlängst nur als 
Übergangsmaßnahme eingeführt worden 
sind, müssen diese Regelungen nicht 
überprüft werden.

Or. fr
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Bei Mutterkühen sowie Schafen und 
Ziegen scheint jedoch noch die 
Beibehaltung eines Mindestniveaus der 
landwirtschaftlichen Erzeugung für die 
Agrarwirtschaften in bestimmten Regionen 
erforderlich zu sein, insbesondere, wenn 
den Betriebsinhabern keine anderen 
wirtschaftlichen Alternativen offenstehen. 
Angesichts dieser Tatsache sollten die 
Mitgliedstaaten über die Möglichkeit 
verfügen, die gekoppelte Stützung auf dem 
derzeitigen Niveau oder bei Mutterkühen 
auf einem niedrigeren Niveau 
beizubehalten. In diesem Fall ist die 
Einhaltung der Vorschriften zur 
Kennzeichnung und Registrierung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des 
Rates insbesondere im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Herkunftssicherung 
der Tiere vorzusehen.

(31) Bei Mutterkühen, der Schlachtprämie 
für Kälber sowie bei Schafen scheint noch 
die Beibehaltung eines Mindestniveaus der 
landwirtschaftlichen Erzeugung für das 
Gleichgewicht der Sektoren und für die 
Agrarwirtschaften in bestimmten Regionen 
erforderlich zu sein, insbesondere, wenn 
den Betriebsinhabern keine anderen 
wirtschaftlichen Alternativen offenstehen. 
Angesichts dieser Tatsache sollten die 
Mitgliedstaaten über die Möglichkeit 
verfügen, die gekoppelte Stützung auf dem 
derzeitigen Niveau oder bei Mutterkühen 
und der Schlachtprämie für Kälber auf 
einem niedrigeren Niveau beizubehalten. 
In diesem Fall ist die Einhaltung der 
Vorschriften zur Kennzeichnung und 
Registrierung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1760/2000 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates 
insbesondere im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Herkunftssicherung 
der Tiere vorzusehen.

Or. fr

Begründung

Die tierische Erzeugung und insbesondere der Rindfleischsektor haben mit gravierenden 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Es sollte daher die Stützung nicht nur für Mutterkühe, sondern 
auch für die Kälberschlachtung beibehalten werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, (32) Den Mitgliedstaaten ist zu erlauben, 
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bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. In Anbetracht der 
zunehmenden Bedeutung eines 
wirksamen Risikomanagements ist den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, 
zu den Prämien, die die Betriebsinhaber 
für die Ernteversicherung zahlen, sowie 
zur finanziellen Entschädigung für 
bestimmte wirtschaftliche Verluste im 
Fall von Tier- oder Pflanzenkrankheiten 
beizutragen. Im Hinblick auf die 
Einhaltung der internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft sind die 
Finanzmittel, die für gekoppelte 
Stützungsmaßnahmen verwendet werden 
könnten, in angemessener Höhe zu 
begrenzen. Die Bedingungen für die 
finanziellen Beiträge zur 
Ernteversicherung und zur 
Entschädigung im Zusammenhang mit 
Tier- oder Pflanzenkrankheiten sind 
entsprechend festzulegen.

bis zu 10 % ihrer Obergrenzen zur 
Gewährung einer besonderen Stützung in 
klar umrissenen Fällen zu verwenden. 
Diese Stützung sollte den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, Umweltfragen anzugehen 
sowie die Qualität und die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verbessern. Es sollte auch eine besondere 
Stützung geben, um die Auswirkungen der 
schrittweisen Abschaffung der 
Milchquoten und der Entkoppelung der 
Stützung in besonders empfindlichen 
Sektoren aufzufangen. Im Hinblick auf die 
Einhaltung der internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft sind die 
Finanzmittel, die für gekoppelte 
Stützungsmaßnahmen verwendet werden 
könnten, in angemessener Höhe zu 
begrenzen. 

Or. fr

Begründung

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 15 % angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmäßig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 10 % zu dem Zweck zu 
gestatten, Probleme wie die Verbesserung der Qualität und die Abfederung der Folgen der 
Entkopplung der Stützung in einigen besonders empfindlichen Sektoren anzugehen, und die 
Verwendung von 5 % für die Ernteversicherung, die Berufsverbände und den Fond auf 
Gegenseitigkeit zu gestatten, um eine angemessene Unterstützung für diese drei Maßnahmen 
zu gewährleisten.



PE407.775v01-00 22/93 PR\727224DE.doc

DE

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) In Anbetracht der zunehmenden 
Bedeutung eines wirksamen 
Risikomanagements sollte es den 
Mitgliedstaaten gestattet werden, einen 
weiteren Anteil von bis zu 5 % ihrer 
Obergrenzen dafür zu verwenden, einen 
Beitrag zu den Prämien, die die 
Betriebsinhaber für die 
Ernteversicherung zahlen, zu leisten, oder 
eine finanzielle Entschädigung für 
bestimmte wirtschaftliche Verluste im 
Fall von Tier- oder Pflanzenkrankheiten 
bereitzustellen.

Or. fr

Begründung

Es sollte eine ausreichende Unterstützung für diese beiden Maßnahmen gewährleistet werden, 
die erforderlich sind, um der Instabilität, von der die Agrarmärkte betroffen sein können, zu 
begegnen. 

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32b) Den Mitgliedstaaten, die diese 
spezifischen Beihilfen nicht vollständig 
oder teilweise verwenden möchten, sollte 
es gestattet werden, die entsprechenden 
Beträge für die Verstärkung der 
Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums bereitzustellen. Da 
diese Beträge, die noch im ersten Pfeiler 
vorhanden sind, jedoch vollständig zu 
Lasten des Gemeinschaftshaushalts 
gehen, sollte, falls diese Beträge auf den 
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zweiten Pfeiler übertragen werden, eine 
solche Übertragung ohne nationale 
Kofinanzierung möglich sein.

Or. fr

Begründung

Man sollte sich mehr und mehr von den Konzepten des I. und des II. Pfeilers lösen. Man 
braucht den einen nicht zu schwächen, um den anderen zu verstärken, sondern die Mittel nur 
dort einzusetzen, wo sie am nützlichsten sind. Deshalb sollte es den Mitgliedstaaten, die die 
Mittel im Rahmen der Artikel 68 und 68a nicht vollständig oder teilweise verwenden möchten, 
gestattet werden, ihre Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums, allerdings ohne 
Kofinanzierung, zu verstärken.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der Betriebsprämien-
regelung waren grundlegende Elemente der 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. 
2003 gab es jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 
erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr aufgenommen werden 
können, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern. 
Dies ist insbesondere der Fall für den 
Olivenölsektor, bei dem nur eine marginale 
Koppelung angewendet wurde. Es ist auch 
der Fall bei den Zahlungen für Hartweizen, 
Eiweißpflanzen, Reis, Kartoffelstärke und 
Schalenfrüchten, bei denen die 
abnehmende Wirksamkeit der 
verbleibenden gekoppelten Zahlungen für 

(36) Die Entkoppelung der Direktstützung 
und die Einführung der Betriebsprämien-
regelung waren grundlegende Elemente der 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. 
2003 gab es jedoch mehrere Gründe für die 
Beibehaltung einer spezifischen Stützung 
für mehrere pflanzliche Erzeugnisse. Die 
bei der Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 gemachten Erfahrungen und 
die Entwicklung der Marktlage lassen 
erkennen, dass Regelungen, die 2003 nicht 
in die Betriebsprämienregelung einbezogen 
wurden, nunmehr aufgenommen werden 
können, um eine marktorientiertere und 
nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern. 
Dies ist insbesondere der Fall für den 
Olivenölsektor, bei dem nur eine marginale 
Koppelung angewendet wurde. Es ist auch 
der Fall bei den Zahlungen für Hartweizen, 
Reis, Kartoffelstärke und Schalenfrüchten, 
bei denen die abnehmende Wirksamkeit 
der verbleibenden gekoppelten Zahlungen 
für die Entkoppelung spricht. Für Reis, 
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die Entkoppelung spricht. Auch bei Flachs 
empfiehlt es sich, die 
Verarbeitungsbeihilfe abzuschaffen und 
die diesbezüglichen Beträge in die 
Betriebsprämienregelung einzubeziehen.
Für Reis, Trockenfutter, Kartoffelstärke 
und Flachs ist eine Übergangszeit 
vorzusehen, um zu gewährleisten, dass der 
Übergang zur entkoppelten Stützung so 
reibungslos wie möglich verläuft. Für 
Schalenfrüchte sollten die Mitgliedstaaten 
weiterhin den nationalen Teil der Beihilfe 
gekoppelt zahlen, um die Auswirkungen 
der Entkoppelung abzuschwächen.

Kartoffelstärke und Flachs ist eine 
Übergangszeit vorzusehen, um zu 
gewährleisten, dass der Übergang zur 
entkoppelten Stützung so reibungslos wie 
möglich verläuft. Für Schalenfrüchte 
sollten die Mitgliedstaaten weiterhin den 
nationalen Teil der Beihilfe gekoppelt 
zahlen, um die Auswirkungen der 
Entkoppelung abzuschwächen.

Or. fr

Begründung

Für Trockenfutter besteht eine GMO, die Gegenstand einer Evaluierung war, deren 
Ergebnisse noch nicht bekannt sind. Im Übrigen würde die Abschaffung der gekoppelten 
Beihilfe für Eiweißpflanzen die Gefahr eines Rückgangs der Anbauflächen noch vergrößern. 
Die Abschaffung dieser beiden gekoppelten Beihilfen würde dem Sektor der tierischen 
Erzeugung Schaden zufügen, da sie die Gefahr mit sich bringen könnte, dass die Versorgung 
mit Eiweißpflanzen für die Tierernährung zum Erliegen kommt. 

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Schalenfrüchten, Kartoffelstärke, Flachs 
und Trockenfutter ist eine solche 
Erhöhung auf der Grundlage der den 
Betriebsinhabern in den letzten Jahren 
gewährten Stützung vorzunehmen. Bei der 
Einbeziehung von Zahlungen, die bisher 
teilweise von der Betriebsprämienregelung 
ausgeschlossen waren, ist den 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit zu 

(37) Infolge der Einbeziehung neuer 
Regelungen in die 
Betriebsprämienregelung ist die 
Berechnung der neuen Höhe der 
individuellen Einkommensstützung im 
Rahmen dieser Regelung vorzusehen. Bei 
Schalenfrüchten, Kartoffelstärke und
Flachs ist eine solche Erhöhung auf der 
Grundlage der den Betriebsinhabern in den 
letzten Jahren gewährten Stützung 
vorzunehmen. Bei der Einbeziehung von 
Zahlungen, die bisher teilweise von der 
Betriebsprämienregelung ausgeschlossen 
waren, ist den Mitgliedstaaten jedoch die 
Möglichkeit zu geben, die ursprünglichen 
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geben, die ursprünglichen 
Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

Referenzzeiträume zugrunde zu legen.

Or. fr

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Stützungsregelungen für 
Betriebsinhaber, die Reis, Stärkekartoffeln, 
Baumwolle, Zucker, Obst und Gemüse, 
Schaf- und Ziegenfleisch sowie 
Rindfleisch erzeugen;

d) Stützungsregelungen für 
Betriebsinhaber, die Reis, Eiweißpflanzen, 
Stärkekartoffeln, Baumwolle, Zucker, Obst 
und Gemüse, Tabak, Schaf- und 
Ziegenfleisch sowie Rindfleisch erzeugen;

Or. fr

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) „Betriebsinhaber, der 
Zahlungsansprüche besitzt“, einen 
Betriebsinhaber, dem Zahlungsansprüche 
zugeteilt oder endgültig übertragen 
worden sind;

Or. fr

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) „größerer Begünstigter“ eine 
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natürliche oder juristische Person, die im 
Rahmen der in Anhang I vorgesehenen 
Zahlungen mehr als 500.000 EUR erhält;

Or. fr

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) „Region“ nach Wahl des betreffenden 
Mitgliedstaats den Mitgliedstaat, eine 
Region innerhalb des Mitgliedstaats oder 
ein geographisches Gebiet innerhalb des 
Mitgliedstaats, das besondere Merkmale
und/oder strukturelle Nachteile aufweist;

Or. fr

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Sicherheit am Arbeitsplatz;

Or. fr

Begründung

Diese Bestimmung, die bereits im Reformvorschlag der Kommission im Jahr 2003 enthalten 
war, sollte erneut vorgesehen werden.
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle landwirtschaftlichen Flächen, 
insbesondere diejenigen, die nicht mehr für 
die Erzeugung genutzt werden, in gutem 
landwirtschaftlichen und ökologischen
Zustand erhalten bleiben. Die 
Mitgliedstaaten legen auf nationaler oder 
regionaler Ebene entsprechend dem in 
Anhang III vorgegebenen Rahmen 
Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand fest; sie berücksichtigen dabei die 
besonderen Merkmale der betreffenden 
Flächen, einschließlich Boden- und 
Klimaverhältnisse, 
Bewirtschaftungssysteme, Flächennutzung, 
Fruchtwechsel, Wirtschaftsweisen und 
Betriebsstrukturen.

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle landwirtschaftlichen Flächen, 
insbesondere diejenigen, die nicht mehr für 
die Erzeugung genutzt werden, in gutem 
landwirtschaftlichem und ökologischem
Zustand erhalten bleiben. Die 
Mitgliedstaaten legen auf nationaler oder 
regionaler Ebene entsprechend dem in 
Anhang III vorgegebenen Rahmen 
und/oder anderen Normen, die ihren 
jeweiligen Besonderheiten Rechnung 
tragen, Mindestanforderungen für den 
guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand fest; sie 
berücksichtigen dabei die besonderen 
Merkmale der betreffenden Flächen, 
einschließlich Boden- und 
Klimaverhältnisse, 
Bewirtschaftungssysteme, Flächennutzung, 
Fruchtwechsel, Wirtschaftsweisen und 
Betriebsstrukturen. 

Or. fr

Begründung

Die Wahl der Mitgliedstaaten sollte nicht auf die in Anhang III vorgesehenen Normen 
beschränkt werden, sondern es sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden, auch ihre
jeweiligen agronomischen Besonderheiten zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
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Or. fr

Begründung

In diesem Änderungsantrag wird die Bestimmung aus der Entschließung des EP vom 12. 
März 2008 übernommen, welche mit sehr großer Mehrheit angenommen wurde. 

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

Or. fr

Begründung

In diesem Änderungsantrag wird die Bestimmung aus der Entschließung des EP vom 12. 
März 2008 übernommen, welche mit sehr großer Mehrheit angenommen wurde.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

Or. fr

Begründung

In diesem Änderungsantrag wird die Bestimmung aus der Entschließung des EP vom 12. 
März 2008 übernommen, welche mit sehr großer Mehrheit angenommen wurde.
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Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) 2012: 13 % d) 2012: 5 %

Or. fr

Begründung

In diesem Änderungsantrag wird die Bestimmung aus der Entschließung des EP vom 12. 
März 2008 übernommen, welche mit sehr großer Mehrheit angenommen wurde.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- a) Beträge zwischen 10 000 und 99 999 
EUR um 1 Prozentpunkt, 

Or. fr

Begründung

In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine progressive Modulation mit präziser Angabe der Schwellen 
vorgeschlagen, und seine Leitlinien sollten an dieser Stelle umgesetzt werden. 

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Beträge zwischen 100 000 und 199 999 
EUR um 3 Prozentpunkte,

a) Beträge zwischen 100 000 und 199 999 
EUR um 2 Prozentpunkte,

Or. fr
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Begründung

In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine progressive Modulation mit präziser Angabe der Schwellen 
vorgeschlagen, und seine Leitlinien sollten an dieser Stelle umgesetzt werden.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Beträge zwischen 200 000 und 299 999 
EUR um 6 Prozentpunkte,

b) Beträge zwischen 200 000 und 299 999 
EUR um 3 Prozentpunkte,

Or. fr

Begründung

In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine progressive Modulation mit präziser Angabe der Schwellen 
vorgeschlagen, und seine Leitlinien sollten an dieser Stelle umgesetzt werden.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Beträge von 300 000 EUR oder darüber 
um 9 Prozentpunkte.

c) Beträge von 300 000 EUR oder darüber 
um 4 Prozentpunkte.

Or. fr

Begründung

In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine progressive Modulation mit präziser Angabe der Schwellen 
vorgeschlagen, und seine Leitlinien sollten an dieser Stelle umgesetzt werden.
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Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Der Höchstbetrag der in Anhang I 
vorgesehenen Zahlungen wird auf
500.000 EUR je Betrieb festgesetzt. 

Or. fr

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Abweichend von Absatz 2a kann ein 
Mitgliedstaat für ein bestimmtes 
Kalenderjahr beschließen, diesen 
Höchstbetrag um einen Betrag 
anzuheben, der den an die 
sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer gezahlten Löhnen in dem 
betreffenden Jahr entspricht.

Or. fr

Begründung

Wenngleich ein Höchstbetrag für die Beihilfen je Betrieb festgesetzt werden sollte, muss dies 
unter Berücksichtigung des Faktors Beschäftigung geschehen.
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die 
Direktzahlungen, die den Betriebsinhabern 
der französischen überseeischen 
Departements, der Azoren und Madeiras 
sowie der Kanarischen und der Ägäischen 
Inseln gewährt werden.

3. Die Absätze 1, 2 und 2a gelten nicht für 
die Direktzahlungen, die den 
Betriebsinhabern der französischen 
überseeischen Departements, der Azoren 
und Madeiras sowie der Kanarischen und 
der Ägäischen Inseln gewährt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Beträge, die der Kürzung um 
5 Prozentpunkte entsprechen, werden den 
betreffenden Mitgliedstaaten nach dem 
Verfahren des Artikels 128 Absatz 2 unter 
Zugrundelegung der folgenden Kriterien 
zugewiesen:

Die Beträge, die sich aus der Anwendung 
der Modulation ergeben, werden den 
betreffenden Mitgliedstaaten nach dem 
Verfahren des Artikels 128 Absatz 2 unter 
Zugrundelegung der folgenden Kriterien 
zugewiesen:

Or. fr

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der Restbetrag, der sich aus der 
Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 ergibt, 
sowie die Restbeträge, die sich aus der 
Anwendung von Artikel 7 Absatz 2 
ergeben, werden dem Mitgliedstaat, in 
dem die entsprechenden Beträge erzielt 

4. Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung von Artikel 7 Absätze 2 und 
2a ergeben, werden gemäß Artikel 69 
Absatz 5a der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 verwendet.
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wurden, nach dem Verfahren des 
Artikels 128 Absatz 2 zugewiesen. Sie
werden gemäß Artikel 69 Absatz 5a der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 
verwendet.

Or. fr

Begründung

Diese Beträge müssen vorrangig für die Finanzierung der Maßnahmen im Zusammenhang 
mit den neuen Herausforderungen verwendet werden. 

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Beträge, die sich aus der 
Anwendung von Artikel 7 Absatz 2a 
ergeben, werden dem Mitgliedstaat, in 
dem sie erzielt wurden, nach dem 
Verfahren des Artikels 128 Absatz 2 
zugewiesen. 

Or. fr

Begründung

Die Beträge, die sich aus der Festsetzung einer Höchstgrenze ergeben, müssen in dem 
Mitgliedstaat verwendet werden, in dem sie erzielt wurden. 

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Artikel 7 gilt für Betriebsinhaber in 
einem neuen Mitgliedstaat in einem 
bestimmten Kalenderjahr nur, wenn die 
Höhe der Direktzahlungen, die in diesem 
Mitgliedstaat und Kalenderjahr gemäß 
Artikel 110 gilt, unter Berücksichtigung 

Alle Beträge, die sich aus der Anwendung 
von Artikel 68b ergeben, werden nach 
dem Verfahren des Artikels 128 Absatz 2 
dem neuen Mitgliedstaat zugeteilt, in dem 
die betreffenden Beträge erzielt worden 
sind. Sie werden gemäß Artikel 69 
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jeglicher Kürzungen gemäß Artikel 7 
Absatz 1 nicht unter der Höhe in den 
anderen Mitgliedstaaten als den neuen 
Mitgliedstaaten liegt.

Absatz 5a der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 verwendet.

2. Gilt Artikel 7 für Betriebsinhaber in 
einem neuen Mitgliedstaat, so wird der 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 anwendbare 
Prozentsatz begrenzt auf die Differenz 
zwischen der Höhe der gemäß Artikel 110 
geltenden Direktzahlungen und der Höhe 
in den anderen als den neuen 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
jeglicher Kürzungen gemäß Artikel 7 
Absatz 1.
3. Gelten Kürzungen gemäß Artikel 7 für 
Betriebsinhaber in einem neuen 
Mitgliedstaat, so werden dem betreffenden 
Betriebsinhaber keine ergänzenden 
einzelstaatlichen Direktzahlungen gemäß 
Artikel 120 gewährt.
4. Jeder Betrag, der sich aus der 
Anwendung von Artikel 7 Absätze 1 und 2 
ergibt, wird nach dem Verfahren des 
Artikels 128 Absatz 2 dem neuen 
Mitgliedstaat zugeteilt, in dem die 
entsprechenden Beträge erzielt worden 
sind. Sie werden gemäß Artikel 69 Absatz 
5a der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 
verwendet.

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht in Zusammenhang mit den Änderungsanträgen zu Artikel 7 
Absatz 1. So sind die Bestimmungen, die von der Kommission für die Modulation in den 
neuen Mitgliedstaaten vorgeschlagen werden, während des Übergangszeitraums nur dann 
sinnvoll, wenn die Vorschläge der Kommission für die Beträge aus der in der übrigen EU 
anzuwendenden Modulation nicht geändert werden. Im übrigen muss es den neuen 
Mitgliedstaaten, welche die durch die Artikel 68 und 68a genutzten Möglichkeiten nicht 
vollständig oder teilweise nutzen wollen, möglich sein, die sich daraus ergebenden Beträge 
für Maßnahmen zugunsten der Entwicklung des ländlichen Raums, allerdings ohne 
Kofinanzierung, bereitzustellen.
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Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Beträge, die sich aus der Anwendung 
der Kürzungen und Ausschlüsse im Falle 
der Nichteinhaltung von Kapitel 1 ergeben, 
werden dem EGFL gutgeschrieben. Die 
Mitgliedstaaten können 25 % dieser 
Beträge einbehalten.

Die Beträge, die sich aus der Anwendung 
der Kürzungen und Ausschlüsse im Falle 
der Nichteinhaltung von Kapitel 1 ergeben, 
werden dem EGFL gutgeschrieben. Die 
Mitgliedstaaten können 50 % dieser 
Beträge einbehalten. Die auf diese Weise 
zurückerlangten Beträge werden der 
nationalen Reserve zugeschlagen.

Or. fr

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen ermutigt werden, für dieEinhaltung der Agrarumweltmaßnahmen 
zu sorgen, wobei jedoch die zurückerlangten Beträge nur im Agrarsektor verwendet werden 
dürfen. 

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Anwendung von in Anhang VI nicht 
aufgeführten gemeinschaftlichen oder 
nationalen Stützungsregelungen einen oder 
mehrere Bestandteile des integrierten 
Systems in ihre Verwaltungs- und 
Kontrollverfahren einbeziehen.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung)

Or. fr

Begründung

Bei diesem Änderungsantrag geht es darum, einen Fehler im Text der Kommission zu 
korrigieren. 
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Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Kapitel 5 – Artikel 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 29a
Vereinfachte Regelung

1. Die Mitgliedstaaten können eine 
vereinfachte Regelung einführen. Die 
Teilnahme an dieser Regelung ist 
freiwillig und erfolgt nur auf 
ausdrückliches Ersuchen des 
Antragstellers.
2. Antragsteller können an der Regelung 
teilnehmen, wenn sie in jedem der drei 
Jahre vor dem Jahr der Antragstellung 
mindestens eine der in Anhang I 
vorgesehenen Beihilfen erhalten haben.
3. Der Betrag, den ein Betriebsinhaber im 
Rahmen der Regelung erhalten kann, ist 
entweder
a) gleich dem Durchschnitt der Beträge, 
die er in den drei Jahren vor dem Jahr 
der Antragstellung erhalten hat, oder
b) gleich der Summe der Beträge, die er 
im Jahr vor der Antragstellung erhalten 
hat,
je nachdem, welcher Betrag höher ist.
4. Der Betrag gemäß Absatz 3 beläuft sich 
auf höchstens 500 EUR. 
Der Betrag im Rahmen der vereinfachten 
Regelung wird als Pauschalbetrag einmal 
alle zwei Jahre, beginnend mit dem Jahr 
der Antragstellung, gezahlt. Der Betrag 
beläuft sich auf höchstens 1000 EUR. 
Antragsteller, die im Rahmen der 
Betriebsprämienregelung oder einer 
anderen, in Anhang I vorgesehenen 
Beihilfe Anspruch auf einen höheren 
Betrag hätten, können an der 
vereinfachten Regelung teilnehmen, wenn 
sie damit einverstanden sind, alle zwei 
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Jahre einen Pauschalbetrag, der nicht 
über dem Höchstbetrag liegt, zu erhalten.
Die Begünstigten der vereinfachten 
Regelung können ihre Teilnahme an der 
Regelung gemäß den in der 
[Durchführungsverordnung] festgelegten 
Bedingungen beenden.
5. Die Verwaltung der vereinfachten 
Regelung kann von Branchenverbänden, 
Erzeugerorganisationen, 
landwirtschaftlichen Genossenschaften 
und/oder anderen, von dem betreffenden 
Mitgliedstaat benannten privaten Stellen 
wahrgenommen werden.

Or. fr

Begründung

Eine vereinfachte Regelung, die auf einer zweijährlichen Pauschalzahlung beruht, kann den 
Verwaltungsaufwand begrenzen, der mit der Zahlung der gemeinschaftlichen 
Stützungsbeihilfen verbunden ist, ohne dass dabei die kleineren Begünstigten ausgeschlossen 
werden. 

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In einem der folgenden Fälle gewähren 
die Mitgliedstaaten keine 
Direktzahlungen an Betriebsinhaber:

entfällt

a) wenn der Gesamtbetrag der in einem 
bestimmten Kalenderjahr beantragten 
oder zu gewährenden Direktzahlungen 
250 EUR nicht übersteigt oder 
b) wenn die beihilfefähige Fläche des 
Betriebs, für den Direktzahlungen 
beantragt werden oder zu gewähren sind, 
einen Hektar nicht überschreitet. Als 
beihilfefähige Mindestfläche kann Zypern 
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jedoch 0,3 ha und Malta 0,1 ha festlegen.
Für Betriebsinhaber mit besonderen 
Ansprüchen gemäß Artikel 45 Absatz 1 
gilt jedoch die unter Buchstabe a 
aufgeführte Bedingung.

Or. fr

Begründung

Für die finanzielle Begrenzung wird durch den Änderungsantrag zu Artikel 29 ein 
vereinfachtes System vorgeschlagen. Was die flächenmäßige Begrenzung betrifft, so sollte die 
derzeitige Regelung beibehalten werden.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können auf 
objektive und nichtdiskriminierende Weise 
beschließen, Gesellschaften im Sinne von 
Artikel 48 EG-Vertrag, deren Haupt-
geschäftszweck nicht in der Ausübung 
einer landwirtschaftlichen Tätigkeit 
besteht, keine Direktzahlungen zu 
gewähren. 

2. Die Mitgliedstaaten können auf 
objektive und nichtdiskriminierende Weise 
beschließen, Gesellschaften im Sinne von 
Artikel 48 Absatz 2 EG-Vertrag, deren 
Hauptgeschäftszweck nicht in der
Erzeugung, der Zucht oder dem Anbau 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
einschließlich Ernten, Melken, Zucht von 
Tieren und Haltung von Tieren für 
landwirtschaftliche Zwecke, besteht, keine 
Direktzahlungen zu gewähren.

Or. fr

Begründung

Die Zahlung von Stützungsbeihilfen an Begünstigte, deren Tätigkeit nur in einem sehr 
entfernten Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktionstätigkeit steht, sollte so 
stark wie möglich beschränkt werden. 
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Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Zahlungen erfolgen bis zu zweimal 
jährlich zwischen dem 1. Dezember und 
dem 30. Juni des jeweils folgenden 
Kalenderjahres.

2. Die Zahlungen erfolgen bis zu zweimal 
jährlich zwischen dem 1. Dezember und 
dem 30. Juni des jeweils folgenden 
Kalenderjahres und schließen die Zahlung 
von Zinsen zu marktüblichen Sätzen für 
geschuldete Beträge ab dem 1. März des 
folgenden Kalenderjahres mit ein.

Or. en

Begründung

Die Erfahrung in den vergangenen Kalenderjahren hat gezeigt, dass es zu einem Verzug bei 
den Zahlungen gekommen ist. Die Landwirte sollten im Falle eines Zahlungsverzugs 
zumindest eine Entschädigung erhalten.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Zahlungen im Rahmen von 
Stützungsregelungen gemäß Anhang I 
erfolgen erst, nachdem die von den 
Mitgliedstaaten vorzunehmenden 
Überprüfungen der Beihilfe-
voraussetzungen gemäß Artikel 22 
abgeschlossen worden sind.

3. Die vollständige Zahlung in Form von 
höchstens zwei regelmäßigen Zahlungen 
im Rahmen von Stützungsregelungen 
gemäß Anhang I erfolgt erst, nachdem die 
von den Mitgliedstaaten vorzunehmenden 
Überprüfungen der Beihilfe-
voraussetzungen gemäß Artikel 22 
abgeschlossen worden sind. Die erste 
regelmäßige Zahlung in Höhe von 
höchstens 50 % des geschätzten, zu 
zahlenden Gesamtbetrags kann vor 
Abschluss der Überprüfungen erfolgen.

Or. en
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Begründung

Der Grundsatz einer vorherigen Überprüfung des Anspruchs auf Zahlungen ist sinnvoll. Der 
Berichterstatter würde es jedoch befürworten, dass ein Teil des Betrags schon vorher gezahlt 
wird.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet besonderer Bestimmungen in 
einzelnen Stützungsregelungen erhalten 
Betriebsinhaber keine Zahlungen, wenn 
feststeht, dass sie die Voraussetzungen für 
den Erhalt solcher Zahlungen künstlich 
geschaffen haben, um einen den Zielen der 
betreffenden Stützungsregelung 
zuwiderlaufenden Vorteil zu erwirken.

Unbeschadet besonderer Bestimmungen in 
einzelnen Stützungsregelungen erhalten 
Betriebsinhaber keine Zahlungen, wenn 
feststeht, dass sie die Voraussetzungen für 
den Erhalt solcher Zahlungen oder für das 
Umgehen der in Artikel 7 vorgesehenen 
Kürzungen künstlich geschaffen haben, 
um einen den Zielen der betreffenden 
Stützungsregelung zuwiderlaufenden 
Vorteil zu erwirken.

Or. fr

Begründung

Esgilt, auch etwas gegen jene zu tun, die die Modulation umgehen möchten.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anwendung der in Anhang I 
aufgeführten Stützungsregelungen erfolgt 
unbeschadet einer jederzeit möglichen 
Überprüfung aufgrund der 
Marktentwicklungen und der 
Haushaltslage.

Die Anwendung der in Anhang I 
aufgeführten Stützungsregelungen erfolgt 
unbeschadet einer möglichen Überprüfung, 
die aufgrund der Marktentwicklungen und 
der Haushaltslage und gemäß den im 
Vertrag vorgesehenen Verfahren 
vorgenommen wird.

Or. fr
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Begründung

Es sollte nicht der Kommission die alleinige Befugnis eingeräumt werden, die Spielregeln 
nach ihrem Gutdünken zu ändern. 

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Im Sinne dieses Titels sind 
Betriebsinhaber, die Zahlungsansprüche 
besitzen, Betriebsinhaber, denen 
Zahlungsansprüche zugeteilt oder 
endgültig übertragen worden sind.

entfällt

Or. fr

Begründung

Diese Begriffsbestimmung erscheint nun in Artikel 2, der die Begriffsbestimmungen enthält, 
die zum Verständnis dieser Verordnung erforderlich sind. 

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sofern nichts anderes vorgesehen ist, 
werden die Zahlungsansprüche pro Hektar 
nicht geändert.

1. Sofern nichts anderes vorgesehen ist, 
werden die Zahlungsansprüche pro Hektar 
nicht geändert.

Or. fr
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Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt nach dem 
Verfahren des Artikels 128 Absatz 2 
Durchführungsbestimmungen zur 
Änderung von Zahlungsansprüchen, 
insbesondere im Fall von Teilen von 
Ansprüchen.

2. Ändert der Betriebsinhaber, dem im 
Bezugszeitraum eine Direktzahlung 
gewährt worden ist, in diesem Zeitraum 
oder spätestens am 31. Dezember des 
Jahres, das dem Jahr der Anwendung der 
Betriebsprämienregelung vorausgeht, 
seinen Rechtsstatus oder seine 
Bezeichnung, so hat er unter denselben 
Bedingungen wie der ursprüngliche 
Betriebsinhaber Zugang zu dieser 
Regelung.
3. Im Falle von Zusammenschlüssen 
während des Bezugszeitraums oder 
spätestens am 31. Dezember des Jahres, 
das dem Jahr der Anwendung der 
Betriebsprämienregelung vorausgeht, hat 
der Betriebsinhaber des neuen Betriebs 
unter denselben Bedingungen wie die 
Betriebsinhaber der ursprünglichen 
Betriebe Zugang zu dieser Regelung.
Im Falle von Aufteilungen während des 
Bezugszeitraums oder spätestens am 31. 
Dezember des Jahres, das dem Jahr der 
Anwendung der Betriebsprämienregelung 
vorausgeht, haben die Betriebsinhaber 
der Betriebe unter denselben 
Bedingungen wie der Betriebsinhaber des 
ursprünglichen Betriebs anteilmäßig 
Zugang zu dieser Regelung.

Or. fr

Begründung

Es sollen die in der Verordnung 1782/2003 vorgesehenen Bestimmungen übernommen 
werden, die viel klarer und präziser sind. 
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Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zur Einhaltung der Obergrenze nehmen 
die Mitgliedstaaten gegebenenfalls eine 
lineare Kürzung des Wertes der 
Zahlungsansprüche vor.

2. Zur Einhaltung der Obergrenze nehmen 
die Mitgliedstaaten gegebenenfalls eine 
lineare prozentuale Kürzung des Wertes 
der Zahlungsansprüche vor.

Or. fr

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten wenden eine 
nationale Reserve an, die die Differenz 
zwischen der Obergrenze nach Anhang III 
und dem Gesamtwert aller zugewiesenen 
Zahlungsansprüche umfasst.

1. Die Mitgliedstaaten wenden eine 
nationale Reserve an, die die Differenz 
zwischen der Obergrenze nach Anhang III 
und dem Gesamtwert aller zugewiesenen 
Zahlungsansprüche, gegebenenfalls 
zusätzlich der sich aus der Anwendung 
von Artikel 27 ergebenden Beträge,
umfasst.

Or. fr

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wird am Ende eines bestimmten 
Haushaltsjahres in einem Mitgliedstaat 
festgestellt, dass die Gesamtheit der 
tatsächlich ausgezahlten 
Zahlungsansprüche unter der in Anhang 
VIII vorgesehenen nationalen Obergrenze 
liegt, so wird die Differenz der nationalen 
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Reserve zugeschlagen.

Or. fr

Begründung

Gegenwärtig fließen die Gelder, die nicht verausgabt werden, in die Kassen des 
Mitgliedstaats zurück und können zu Zwecken, die nichts mit dem Agrarsektor zu tun haben, 
verwendet werden; daher sollten die ursprünglich für den Agrarsektor vorsehenen Gelder 
auch tatsächlich im Agrarsektor verwendet werden.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können die 
nationale Reserve verwenden, um nach 
objektiven Kriterien unter Gewährleistung 
der Gleichbehandlung der Betriebsinhaber 
und unter Vermeidung von Markt- und 
Wettbewerbsverzerrungen vorrangig
Zahlungsansprüche an Betriebsinhaber zu 
gewähren, die eine landwirtschaftliche 
Tätigkeit aufnehmen.

2. Die Mitgliedstaaten können die 
nationale Reserve verwenden, um nach 
objektiven Kriterien unter Gewährleistung 
der Gleichbehandlung der Betriebsinhaber 
und unter Vermeidung von Markt- und 
Wettbewerbsverzerrungen 
Zahlungsansprüche an Betriebsinhaber zu 
gewähren, die eine landwirtschaftliche 
Tätigkeit ausüben. Die Mitgliedstaaten 
können insbesondere Berufsneulingen, 
Junglandwirten, Familienbetrieben oder 
anderen vorrangig in Frage kommenden 
Betriebsinhabern den Vorzug geben.

Or. fr

Begründung

Es geht hier im Wesentlichen darum, die gleichen Kriterien vorzusehen, wie sie von der 
Kommission in ihrem Artikel 95 (nationale Reserve von Prämienansprüchen) vorgegeben 
werden.
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Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten, die Artikel 68 
Absatz 1 Buchstabe c nicht anwenden,
können die nationale Reserve verwenden, 
um nach objektiven Kriterien unter 
Gewährleistung der Gleichbehandlung der 
Betriebsinhaber und unter Vermeidung von 
Markt- und Wettbewerbsverzerrungen 
Zahlungsansprüche für Betriebsinhaber in 
Gebieten festzulegen, die in 
Umstrukturierungs- und/oder 
Entwicklungsprogramme im 
Zusammenhang mit bestimmten 
öffentlichen Maßnahmen eingebunden 
sind, um die Aufgabe von Flächen zu 
vermeiden und/oder spezielle Nachteile für 
Betriebsinhaber in diesen Gebieten 
auszugleichen.

3. Die Mitgliedstaaten können die 
nationale Reserve verwenden, um nach 
objektiven Kriterien unter Gewährleistung 
der Gleichbehandlung der Betriebsinhaber 
und unter Vermeidung von Markt- und 
Wettbewerbsverzerrungen 
Zahlungsansprüche für Betriebsinhaber in 
Gebieten festzulegen, die in 
Umstrukturierungs- und/oder 
Entwicklungsprogramme im 
Zusammenhang mit bestimmten 
öffentlichen Maßnahmen eingebunden 
sind, um die Aufgabe von Flächen zu 
vermeiden und/oder spezielle Nachteile für 
Betriebsinhaber in diesen Gebieten 
auszugleichen.

Or. fr

Begründung

Den Mitgliedstaaten sollte mehr Flexibilität eingeräumt werden. 

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Alle Zahlungsansprüche, die während eines 
Zeitraums von zwei Jahren nicht aktiviert 
wurden, werden der nationalen Reserve 
zugeschlagen, außer im Falle höherer 
Gewalt und außergewöhnlicher Umstände 
im Sinne von Artikel 36 Absatz 1.

Alle Zahlungsansprüche, die während eines 
Zeitraums von drei Jahren nicht aktiviert 
wurden, werden der nationalen Reserve 
zugeschlagen, außer im Falle höherer 
Gewalt und außergewöhnlicher Umstände 
im Sinne von Artikel 36 Absatz 1.

Or. fr
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Begründung

Der Frist von 2 Jahren ist zu kurz. 2003 hat die Kommission fünf Jahre vorgeschlagen, was 
zu lang war, und schließlich wurde ein Zeitraum von drei Jahren gewählt. Es sollte daher 
erneut der in der Verordnung 1782/2003 festgelegte Zeitraum vorgesehen werden. 

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In hinreichend begründeten Fällen können 
die Mitgliedstaaten bis spätestens 1. 
August 2009 unter Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts beschließen, ab 2010 
eine schrittweise Anpassung an den in Titel 
III Kapitel I bis IV der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 festgesetzten Wert der 
Zahlungsansprüche vorzunehmen. Zu 
diesem Zweck können die 
Zahlungsansprüche in mindestens drei im 
Voraus festgesetzten jährlichen Schritten 
sowie anhand objektiver und 
nichtdiskriminierender Kriterien geändert 
werden.

1. In hinreichend begründeten Fällen 
können die Mitgliedstaaten bis spätestens 
1. August 2009 unter Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts beschließen, ab 2010 
eine schrittweise Anpassung an den in 
Titel III Kapitel I bis IV der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 festgesetzten Wert der 
Zahlungsansprüche vorzunehmen. Zu 
diesem Zweck können die 
Zahlungsansprüche anhand objektiver und 
nichtdiskriminierender Kriterien geändert 
werden. 

Or. fr

Begründung

Den Mitgliedstaaten sollte mehr Flexibilität eingeräumt werden.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Verringerung des Wertes eines 
Zahlungsanspruchs darf in keinem dieser 
Schritte mehr als 50 % der Differenz 
zwischen dem Ausgangswert und dem 

Die Verringerung des Wertes eines 
Zahlungsanspruchs darf nicht mehr als 
50 % der Differenz zwischen dem 
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Wert nach Anwendung des letzten 
jährlichen Schritts betragen.

Ausgangswert und dem Endwert betragen. 

Or. fr

Begründung

Den Mitgliedstaaten sollte mehr Flexibilität eingeräumt werden.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
die vorstehenden Unterabsätze auf der 
geeigneten geografischen Ebene 
anzuwenden, die nach objektiven und 
nichtdiskriminierenden Kriterien wie ihrer 
institutionellen oder administrativen 
Struktur und/oder des regionalen 
landwirtschaftlichen Potenzials festgelegt 
wird.

2. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
die Überprüfung der Zahlungsansprüche 
auf der geeigneten geografischen Ebene 
anzuwenden, die nach objektiven und 
nichtdiskriminierenden Kriterien wie ihrer 
institutionellen oder administrativen 
Struktur, des regionalen 
landwirtschaftlichen Potenzials und/oder 
der besonderen strukturellen Nachteile 
eines bestimmten geografischen Gebiets 
festgelegt wird. 

Or. fr

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten legen die Regionen 
nach objektiven und 
nichtdiskriminierenden Kriterien wie ihrer 
institutionellen oder administrativen 
Struktur und/oder des regionalen 
landwirtschaftlichen Potenzials fest.

2. Die Mitgliedstaaten legen die Regionen 
nach objektiven und 
nichtdiskriminierenden Kriterien wie ihrer 
institutionellen oder administrativen 
Struktur, des regionalen 
landwirtschaftlichen Potenzials und/oder 
der besonderen strukturellen Nachteile 
eines bestimmten geografischen Gebiets 
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fest.

Or. fr

Begründung

Es sollte den Mitgliedstaaten größere Flexibilität eingeräumt werden.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 48 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können jedoch 
andere, klar festgelegte Kriterien, wie 
Status als Erzeuger oder Beschäftigung in 
der Landwirtschaft und/oder im 
ländlichen Raum, vorsehen, um den 
territorialen Zusammenhalt, die Vielfalt 
und die Dynamik des ländlichen Raums 
zu gewährleisten.

Or. fr

Begründung

Die Beschäftigung wie auch andere Faktoren müssen berücksichtigt werden können, wie dies 
im Übrigen in Anhang 2, Nummer 6, des Beschlusses 1994/800 zur WTO vorgesehen ist.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In hinreichend begründeten Fällen 
können die Mitgliedstaaten bis spätestens 
1. August 2009 unter Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts beschließen, ab 2011 
eine schrittweise Anpassung an den in 
diesem Abschnitt bzw. Titel III Kapitel 5 
Abschnitt 1 der Verordnung (EG) Nr. 

1. In hinreichend begründeten Fällen 
können die Mitgliedstaaten bis spätestens 
1. August 2009 unter Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts beschließen, ab 2011 
eine schrittweise Anpassung an den in 
diesem Abschnitt bzw. Titel III Kapitel 5 
Abschnitt 1 der Verordnung (EG) Nr. 
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1782/2003 festgesetzten Wert der 
Zahlungsansprüche vorzunehmen. Zu 
diesem Zweck können die 
Zahlungsansprüche in mindestens zwei im 
Voraus festgesetzten jährlichen Schritten 
sowie anhand objektiver und 
nichtdiskriminierender Kriterien geändert 
werden.

1782/2003 festgesetzten Wert der 
Zahlungsansprüche vorzunehmen. Zu 
diesem Zweck können die 
Zahlungsansprüche anhand objektiver und 
nichtdiskriminierender Kriterien geändert 
werden. 

Or. fr

Begründung

Es sollte den Mitgliedstaaten größere Flexibilität eingeräumt werden.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. In hinreichend begründeten Fällen 
können die Mitgliedstaaten, die die 
Betriebsprämienregelung gemäß Titel III 
Kapitel 5 Abschnitt 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 eingeführt haben, bis 
spätestens 1. August 2009 unter Einhaltung 
der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts beschließen, ab 2010 
eine schrittweise Anpassung an den im 
vorgenannten Abschnitt festgesetzten Wert 
der Zahlungsansprüche vorzunehmen, 
indem die Zahlungsansprüche in 
mindestens drei im voraus festgesetzten 
jährlichen Schritten sowie anhand 
objektiver und nichtdiskriminierender 
Kriterien geändert werden.

2. In hinreichend begründeten Fällen 
können die Mitgliedstaaten, die die 
Betriebsprämienregelung gemäß Titel III 
Kapitel 5 Abschnitt 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 eingeführt haben, bis 
spätestens 1. August 2009 unter Einhaltung 
der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts beschließen, ab 2010 
eine schrittweise Anpassung an den im 
vorgenannten Abschnitt festgesetzten Wert 
der Zahlungsansprüche vorzunehmen, 
indem die Zahlungsansprüche anhand 
objektiver und nichtdiskriminierender 
Kriterien geändert werden.

Or. fr

Begründung

Es sollte den Mitgliedstaaten größere Flexibilität eingeräumt werden.
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Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Verringerung des Wertes eines 
Zahlungsanspruchs darf in keinem der in
den Absätzen 1 und 2 genannten 
jährlichen Schritte mehr als 50 % der 
Differenz zwischen dem Ausgangswert 
und dem Wert nach Anwendung des 
letzten jährlichen Schritts betragen.

3. Die Verringerung des Wertes eines 
Zahlungsanspruchs gemäß den Absätzen 1 
und 2 darf nicht mehr als 50 % der 
Differenz zwischen dem Ausgangswert 
und dem Endwert betragen.

Or. fr

Begründung

Es sollte den Mitgliedstaaten größere Flexibilität eingeräumt werden.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 49 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
die Absätze 1, 2 und 3 auf der geeigneten 
geografischen Ebene anzuwenden, die nach 
objektiven und nichtdiskriminierenden 
Kriterien wie ihrer institutionellen oder 
administrativen Struktur und/oder des 
regionalen landwirtschaftlichen Potenzials 
festgelegt wird.

4. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
die Überprüfung der Zahlungsansprüche 
auf der geeigneten geografischen Ebene 
anzuwenden, die nach objektiven und 
nichtdiskriminierenden Kriterien wie ihrer 
institutionellen oder administrativen 
Struktur, des regionalen 
landwirtschaftlichen Potenzials und/oder 
der besonderen strukturellen Nachteile 
eines bestimmten geografischen Gebiets 
festgelegt wird. 

Or. fr

Begründung

Es sollte den Mitgliedstaaten größere Flexibilität eingeräumt werden.
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Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 54 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können bis zu 50 %
des Anteils der nationalen Obergrenzen 
gemäß Artikel 41, der auf die in 
Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 genannten Zahlungen für 
Schafe und Ziegen entfällt, einbehalten und 
gewähren den Betriebsinhabern jährlich 
eine Ergänzungszahlung.

Die Mitgliedstaaten können bis zu 100 %
des Anteils der nationalen Obergrenzen 
gemäß Artikel 41, der auf die in 
Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 genannten Zahlungen für 
Schafe und Ziegen entfällt, einbehalten und 
gewähren den Betriebsinhabern jährlich 
eine Ergänzungszahlung.

Or. fr

Begründung

Der Schaf- und Ziegensektor erlebt eine Krise beispiellosen Ausmaßes, weshalb eine 
wirkungsvolle Maßnahme erforderlich ist, die der entspricht, welche bei Mutterkühen 
vorgesehen ist. Dieser Änderungsantrag steht im Übrigen mit der Entschließung des 
Europäischen Parlaments zur Zukunft des Schaf- und Ziegensektors in Einklang, die am 
19. Juni angenommen wurde.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten, die gemäß 
Artikel 68 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 den 
gesamten oder einen Teil des Anteils der 
nationalen Obergrenzen gemäß Artikel 41 
der vorliegenden Verordnung einbehalten 
haben, der der Mutterkuhprämie nach 
Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 entspricht, gewähren den 
Betriebsinhabern jährlich eine 
Ergänzungszahlung.

1. Die Mitgliedstaaten, die 

a) gemäß Artikel 68 Absatz 2 Buchstabe a 
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Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 den gesamten oder einen Teil 
des Anteils der nationalen Obergrenzen 
gemäß Artikel 41 der vorliegenden 
Verordnung einbehalten haben, der der 
Mutterkuhprämie nach Anhang VI der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
entspricht, gewähren den Betriebsinhabern 
jährlich eine Ergänzungszahlung.

Die Ergänzungszahlung wird für die 
Erhaltung des Mutterkuhbestands unter den 
Bedingungen von Titel IV Kapitel 1 
Abschnitt 8 der vorliegenden Verordnung 
innerhalb der gemäß Artikel 53 Absatz 2 
festgesetzten Obergrenze gewährt.

Die Ergänzungszahlung wird für die 
Erhaltung des Mutterkuhbestands unter den 
Bedingungen von Titel IV Kapitel 1 
Abschnitt 8 der vorliegenden Verordnung 
innerhalb der gemäß Artikel 53 Absatz 2 
festgesetzten Obergrenze gewährt.

b) gemäß Artikel 68 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 den 
gesamten oder einen Teil des Anteils der 
nationalen Obergrenzen gemäß Artikel 41 
der vorliegenden Verordnung einbehalten 
haben, der der Schlachtprämie für Kälber 
nach Anhang VI der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 entspricht, gewähren den 
Betriebsinhabern jährlich eine 
Ergänzungszahlung. 
Die Ergänzungszahlung wird für die 
Schlachtung von Kälbern unter den 
Bedingungen von Titel IV Kapitel 1 
Abschnitt 8 der vorliegenden Verordnung 
innerhalb der gemäß Artikel 53 Absatz 2 
festgesetzten Obergrenze gewährt. 

Or. fr

Begründung

Neben der Kopplung für die Mutterkuhprämie soll die Kopplung für die Schlachtprämie für 
Kälber beibehalten werden, da es sonst zu einer ernsthaften Gefährdung des Sektors kommen 
könnte.
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Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 55 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. 2010 und 2011 können die 
Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 68 
Absatz 1, Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii 
oder Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 den gesamten oder 
einen Teil des Anteils der nationalen 
Obergrenzen gemäß Artikel 41 der 
vorliegenden Verordnung einbehalten 
haben, der der Schlachtprämie für Kälber, 
der Schlachtprämie für Rinder 
(ausgenommen Kälber) bzw. der 
Sonderprämie für männliche Rinder 
entspricht, den Betriebsinhabern eine 
Ergänzungszahlung gewähren. Die 
Ergänzungszahlung wird unter den 
Bedingungen von Titel IV Kapitel 1 
Abschnitt 8 für die Schlachtung von 
Kälbern, die Schlachtung von Rindern 
(ausgenommen Kälber) bzw. die Haltung 
männlicher Rinder gewährt. Die 
Ergänzungszahlung wird in Höhe von bis 
zu 50 % des gemäß Artikel 68 der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 geltenden 
Beihilfebetrags und innerhalb der gemäß 
Artikel 53 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung festgesetzten Obergrenze 
gewährt.

2. 2010 und 2011 können die 
Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 68 
Absatz 1, Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii 
oder Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 den gesamten oder 
einen Teil des Anteils der nationalen 
Obergrenzen gemäß Artikel 41 der 
vorliegenden Verordnung einbehalten 
haben, der der Schlachtprämie für Rinder 
(ausgenommen Kälber) bzw. der 
Sonderprämie für männliche Rinder 
entspricht, den Betriebsinhabern eine 
Ergänzungszahlung gewähren. Die 
Ergänzungszahlung wird unter den 
Bedingungen von Titel IV Kapitel 1 
Abschnitt 8 für die Schlachtung von 
Rindern (ausgenommen Kälber) bzw. die 
Haltung männlicher Rinder gewährt. Die 
Ergänzungszahlung wird in Höhe von bis 
zu 50 % des gemäß Artikel 68 der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 geltenden 
Beihilfebetrags und innerhalb der gemäß 
Artikel 53 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung festgesetzten Obergrenze 
gewährt.

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag ergibt sich aus dem vorhergehenden Änderungsantrag.
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Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zur Bildung einer nationalen Reserve 
nimmt jeder der neuen Mitgliedstaaten eine 
lineare prozentuale Kürzung seiner 
nationalen Obergrenze vor.

1. Zur Bildung einer nationalen Reserve, 
die gegebenenfalls um die sich aus der 
Anwendung von Artikel 27 ergebenden 
Beträge aufgestockt wird, nimmt jeder der 
neuen Mitgliedstaaten eine lineare 
prozentuale Kürzung seiner nationalen 
Obergrenze vor.

Or. fr

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im ersten Jahr der Anwendung der 
Betriebsprämienregelung dürfen die neuen 
Mitgliedstaaten die nationale Reserve 
verwenden, um nach objektiven und 
nichtdiskriminierenden Kriterien unter 
Gewährleistung der Gleichbehandlung der 
Betriebsinhaber und unter Vermeidung von 
Markt- und Wettbewerbsverzerrungen 
denjenigen Betriebsinhabern in bestimmten 
Sektoren Zahlungsansprüche zuzuteilen, 
die sich infolge des Übergangs zur 
Betriebsprämienregelung in einer 
besonderen Lage befinden.

3. Im ersten Jahr der Anwendung der 
Betriebsprämienregelung dürfen die neuen 
Mitgliedstaaten die nationale Reserve 
verwenden, um nach objektiven und 
nichtdiskriminierenden Kriterien unter 
Gewährleistung der Gleichbehandlung der 
Betriebsinhaber und unter Vermeidung von 
Markt- und Wettbewerbsverzerrungen 
denjenigen Betriebsinhabern in bestimmten 
Sektoren Zahlungsansprüche zuzuteilen, 
die sich infolge des Übergangs zur 
Betriebsprämienregelung in einer 
besonderen Lage befinden. Die 
Mitgliedstaaten können insbesondere 
Berufsneulingen, Junglandwirten, 
Familienbetrieben oder anderen 
vorrangig in Frage kommenden 
Betriebsinhabern den Vorzug geben.

Or. fr
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Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die neuen Mitgliedstaaten können die 
nationale Reserve verwenden, um nach 
objektiven Kriterien unter Gewährleistung 
der Gleichbehandlung der Betriebsinhaber 
und unter Vermeidung von Markt- und 
Wettbewerbsverzerrungen Zahlungs-
ansprüche für Betriebsinhaber in Gebieten 
festzulegen, die in Umstrukturierungs-
und/oder Entwicklungsprogramme im 
Zusammenhang mit bestimmten 
öffentlichen Maßnahmen eingebunden 
sind, um die Aufgabe von Flächen zu 
vermeiden und/oder besondere Nachteile 
für Betriebsinhaber in diesen Gebieten 
auszugleichen.

5. Die neuen Mitgliedstaaten können die 
nationale Reserve verwenden, um nach 
objektiven Kriterien unter Gewährleistung 
der Gleichbehandlung der Betriebsinhaber 
und unter Vermeidung von Markt- und 
Wettbewerbsverzerrungen Zahlungs-
ansprüche für Betriebsinhaber in Gebieten 
festzulegen, die in Umstrukturierungs-
und/oder Entwicklungsprogramme im 
Zusammenhang mit bestimmten 
öffentlichen Maßnahmen eingebunden 
sind, um die Aufgabe von Flächen zu 
vermeiden und/oder besondere Nachteile 
für Betriebsinhaber in diesen Gebieten 
auszugleichen. Die Mitgliedstaaten 
können insbesondere Berufsneulingen, 
Junglandwirten, Familienbetrieben oder 
anderen vorrangig in Frage kommenden 
Betriebsinhabern den Vorzug geben.

Or. fr

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 65 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Beträge gemäß Anhang XI, die im 
Rahmen der in Anhang X Abschnitt I 
aufgeführten Regelungen für die 
gekoppelte Stützung verfügbar waren, 
werden von den Mitgliedstaaten nach 
objektiven und nichtdiskriminierenden 
Kriterien auf die Betriebsinhaber in den 
betreffenden Sektoren aufgeteilt, wobei 
insbesondere der Stützung Rechnung 
getragen wird, die diese Betriebsinhaber 

1. Die Beträge gemäß Anhang XI, die im 
Rahmen der in Anhang X Abschnitt I 
aufgeführten Regelungen für die 
gekoppelte Stützung verfügbar waren, 
werden von den Mitgliedstaaten nach 
objektiven und nichtdiskriminierenden 
Kriterien hauptsächlich auf die 
Betriebsinhaber in den betreffenden 
Sektoren aufgeteilt, wobei insbesondere 
der Stützung Rechnung getragen wird, die 
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während eines oder mehrerer Jahre des 
Zeitraums 2005-2008 direkt oder indirekt 
im Rahmen der jeweiligen 
Stützungsregelung erhalten haben.

diese Betriebsinhaber während eines oder 
mehrerer Jahre des Zeitraums 2005-2008 
direkt oder indirekt im Rahmen der 
jeweiligen Stützungsregelung erhalten 
haben.

Or. fr

Begründung

Den Mitgliedstaaten muss ein gewisser Spielraum eingeräumt werden, da es sich als 
schwierig erweisen kann, die Beträge auf den Euro genau aufzuteilen.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 66 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Beträge, die im Rahmen der in 
Anhang X Abschnitt II aufgeführten 
Regelungen für die gekoppelte Stützung 
verfügbar waren, werden von den 
Mitgliedstaaten auf die Betriebsinhaber in 
den betreffenden Sektoren nach Maßgabe 
der Stützung aufgeteilt, die diese 
Betriebsinhaber während des Zeitraums 
2000-2002 im Rahmen der jeweiligen 
Stützungsregelung erhalten haben. Die 
Mitgliedstaaten können jedoch nach 
objektiven und nichtdiskriminierenden 
Kriterien einen repräsentativeren Zeitraum 
auswählen.

Die Beträge, die im Rahmen der in 
Anhang X Abschnitt II aufgeführten 
Regelungen für die gekoppelte Stützung 
verfügbar waren, werden von den 
Mitgliedstaaten hauptsächlich auf die 
Betriebsinhaber in den betreffenden 
Sektoren nach Maßgabe der Stützung 
aufgeteilt, die diese Betriebsinhaber 
während des Zeitraums 2000-2002 im 
Rahmen der jeweiligen Stützungsregelung 
erhalten haben. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch nach objektiven und 
nichtdiskriminierenden Kriterien einen 
repräsentativeren Zeitraum auswählen.

Or. fr

Begründung

Den Mitgliedstaaten muss ein gewisser Spielraum eingeräumt werden, da es sich als 
schwierig erweisen kann, die Beträge auf den Euro genau aufzuteilen. 
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Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Kapitel 5 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

BESONDERE STÜTZUNG BESONDERE STÜTZUNGEN

Or. fr

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Allgemeine Regeln Ergänzungszahlungen

Or. fr

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) um besonderen Nachteilen zu begegnen, 
denen sich Betriebsinhaber in den Sektoren 
Milcherzeugnisse, Rindfleisch, Schaf- und 
Ziegenfleisch sowie Reis in wirtschaftlich 
schwachen oder umweltgefährdeten 
Gebieten gegenüber sehen,

b) um besonderen Nachteilen zu begegnen, 
denen sich Betriebsinhaber in den Sektoren 
Milcherzeugnisse und Reis in 
wirtschaftlich schwachen oder 
umweltgefährdeten Gebieten sowie die 
Erzeuger von Rind-, Schaf- und 
Ziegenfleisch gegenüber sehen,

Or. fr
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Begründung

Die Begrenzung auf Gebiete sollte entfallen, da die Viehwirtschaft in einer schweren Krise 
steckt, die sich nicht auf bestimmte Gebiete beschränkt. Was die Schaf-/Lamm- und 
Ziegenhaltung betrifft, liegt dies im Übrigen auf der Linie, die das Europäische Parlament in 
seiner Entschließung vom 19. Juni 2008 zu der Zukunft der Schaf-/Lamm- und Ziegenhaltung 
vorgegeben hat.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) in Gebieten, die in Umstrukturierungs-
und/oder Entwicklungsprogramme 
eingebunden sind, um die Aufgabe von 
Flächen zu vermeiden und/oder besondere 
Nachteile für Betriebsinhaber in diesen 
Gebieten auszugleichen,

c) in Gebieten, die in Umstrukturierungs-
und/oder Entwicklungsprogramme 
eingebunden sind, um die Aufgabe von 
Flächen zu vermeiden und/oder besondere 
Nachteile für Betriebsinhaber in diesen 
Gebieten auszugleichen, wobei 
insbesondere Berufsneulingen, 
Junglandwirten, Familienbetrieben oder 
anderen vorrangig in Frage kommenden 
Betriebsinhabern der Vorzug gegeben 
werden könnte,

Or. fr

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) um beihilfefähige Hektarflächen zu 
dotieren, für die keinerlei 
Zahlungsanspruch besteht, 

Or. fr
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Begründung

Bestimmte Mitgliedstaaten können entscheiden, die Flächen für die Erzeugung von Obst und 
Gemüse zu berücksichtigen; es geht somit darum, ihnen die Wahlfreiheit zu belassen. 

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) in Form von Beiträgen zu 
Ernteversicherungsprämien nach den 
Bedingungen von Artikel 69,

entfällt

Or. fr

Begründung

Natürlich soll diese Maßnahme nicht gestrichen, sondern vielmehr in einen gesonderten 
Artikel übernommen werden, um ihr eine angemessene Unterstützung zu gewährleisten und 
sie im Rahmen der einheitlichen GMO weiterentwickeln zu können. 

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) für Fonds auf Gegenseitigkeit für Tier-
und Pflanzenkrankheiten nach den 
Bedingungen von Artikel 70.

entfällt

Or. fr

Begründung

Natürlich soll diese Maßnahme nicht gestrichen, sondern vielmehr mit einer 
Ernteversicherung in einen gesonderten Artikel übernommen werden, um ihnen eine 
angemessene Unterstützung zu gewährleisten und sie im Rahmen der einheitlichen GMO 
weiterentwickeln zu können. 
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Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine Stützung für die Maßnahmen nach 
Absatz 1 Buchstabe b darf nur gewährt 
werden

Eine Stützung für die Maßnahmen nach 
Absatz 1 Buchstabe b darf nur in dem 
Maße gewährt werden, das erforderlich
ist, um einen Anreiz zur Beibehaltung des 
derzeitigen Produktionsniveaus zu 
schaffen.

Or. fr

Begründung

Es geht darum, den Sektoren, die sich in Schwierigkeiten befinden, zu helfen, und nicht 
darum, ihnen Gelegenheit zu geben, ihre Produktion zu steigern. 

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) bei vollständiger Anwendung der 
Betriebsprämienregelung im betreffenden 
Sektor gemäß den Artikeln 54, 55 und 71,

entfällt

Or. fr

Begründung

Für bestimmte Sektoren, die sich in Schwierigkeiten befinden, sollte die Möglichkeit bestehen, 
mehrere Maßnahmen zu kombinieren, um ihr Überleben zu gewährleisten.
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Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) in dem Maße, das erforderlich ist, um 
einen Anreiz zur Beibehaltung des 
derzeitigen Produktionsniveaus zu 
schaffen.

entfällt

Or. fr

Begründung

Dieser Text wird einfach in den einleitenden Satz dieses Absatzes eingefügt.

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 4 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Stützung im Rahmen der 
Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstaben a, 
b und e wird begrenzt auf 2,5 % der in 
Artikel 41 genannten nationalen 
Obergrenzen. Die Mitgliedstaaten können 
niedrigere Grenzen je Maßnahme 
festsetzen.

4. Die Stützung im Rahmen der 
Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstaben a
und b wird begrenzt auf einen Prozentsatz 
gemäß dem Beschluss des Rates 
(94/800/EG) vom 22. Dezember 1994 über 
den Abschluß der Übereinkünfte im 
Rahmen der multilateralen 
Verhandlungen der Uruguay-Runde 
(1986 - 1994) im Namen der 
Europäischen Gemeinschaft in bezug auf 
die in ihre Zuständigkeiten fallenden 
Bereiche1 (ABl. L 336 vom 23.12.1994). 
Die Mitgliedstaaten können niedrigere 
Grenzen je Maßnahme festsetzen.
__________
1 ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 1.

Or. fr
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Begründung

Der von der Kommission festgelegte Prozentsatz ist vollkommen willkürlich und könnte 
ohnehin nur gemäß der endgültigen Einigung über den Legislativvorschlag verbindlich 
festgelegt werden. Das einzige, was feststeht, ist, dass die Unterstützung den Verpflichtungen 
entsprechen muss, die die Europäische Gemeinschaft im Rahmen der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde eingeht, insbesondere was die „Amber Box“ und 
die Deminimis-Regelung angeht. 

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 5 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Absatz 1 Buchstaben a und d erfolgt in 
Form jährlicher Ergänzungszahlungen,

a) Absatz 1 Buchstabe a erfolgt in Form 
jährlicher Ergänzungszahlungen,

Or. fr

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe d. 

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 5 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Absatz 1 Buchstabe e erfolgt in Form 
von Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 
70.

entfällt

Or. fr

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe e. 
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Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Übertragung von 
Zahlungsansprüchen mit erhöhtem Wert 
pro Einheit und von zusätzlichen 
Zahlungsansprüchen nach Absatz 5 
Buchstabe c ist nur zulässig, wenn die 
übertragenen Zahlungsansprüche mit der 
Übertragung einer entsprechenden 
Anzahl Hektar einhergehen.

entfällt

Or. fr

Begründung

Alle Einschränkungen der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung wurden gestrichen, 
und sie sollten hier nicht wieder eingeführt werden, was zu einer überflüssigen Komplexität 
führen würde.

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Stützung der Maßnahmen nach 
Absatz 1 muss auf die anderen 
Maßnahmen und Politiken der 
Gemeinschaft abgestimmt sein.

7. Die Kommission legt nach dem 
Verfahren des Artikels 128 Absatz 2 die 
Bedingungen für die Gewährung der 
Stützung gemäß diesem Abschnitt fest, 
wobei insbesondere die Übereinstimmung 
mit anderen Gemeinschaftsmaßnahmen 
und -politiken gewahrt werden sollen. 

Or. fr

Begründung

Hier geht es darum, den Text klarzustellen und zu straffen.
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Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 7 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die Mitgliedstaaten melden die 
geplanten Maßnahmen und Abgaben der 
Kommission vorab.

Or. fr

Begründung

Zwar ist die Subsidiarität zu beachten, aber es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten der 
Kommission die Maßnahmen melden, die sie zu ergreifen gedenken. 

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 8 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Absatz 1 Buchstaben a, b, c und d, 
indem sie eine lineare Kürzung der den 
Betriebsinhabern zugewiesenen Ansprüche 
vornehmen, und/oder aus der nationalen 
Reserve,

a) Absatz 1 Buchstaben a, b und c, indem 
sie eine lineare Kürzung der den 
Betriebsinhabern zugewiesenen Ansprüche 
vornehmen, und/oder aus der nationalen 
Reserve,

Or. fr

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe d.
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Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 8 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b Absatz 1 Buchstabe e, indem sie 
erforderlichenfalls und innerhalb der 
Grenzen der Absätze 1 und 3 eine lineare 
Kürzung einer oder mehrerer der 
Zahlungen vornehmen, die gemäß diesem 
Titel an die jeweiligen Begünstigten zu 
tätigen sind.

entfällt

Or. fr

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe e.

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Die Kommission legt nach dem 
Verfahren des Artikels 128 Absatz 2 die 
Bedingungen für die Gewährung der 
Stützung gemäß diesem Abschnitt fest, 
wobei insbesondere die Übereinstimmung 
mit anderen Gemeinschaftsmaßnahmen 
und -politiken gewahrt und eine doppelte 
Stützung vermieden werden sollen.

entfällt

Or. fr

Begründung

Dieser Absatz wurde in Absatz 7 übernommen.
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Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 68a
Stützung im Rahmen der einheitlichen 

GMO
1. Die Mitgliedstaaten können bis zum 
1. August jedes Jahres, das der 
Durchführung der Bestimmungen dieses 
Artikels vorausgeht, beschließen, ab 2010 
bis zu 5% ihrer in Artikel 41 genannten 
nationalen Obergrenzen zu nutzen, um 
den Betriebsinhabern eine Stützung zu 
gewähren 
a) in Form von Beiträgen zu 
Ernteversicherungsprämien; 
b) für Fonds auf Gegenseitigkeit für Tier-
und Pflanzenkrankheiten.
2. Die Stützung für die Maßnahmen nach
a) Absatz 1 Buchstabe a erfolgt in Form 
jährlicher Ergänzungszahlungen;
b) Absatz 1 Buchstabe b erfolgt in Form 
von Entschädigungen. 
3. Die Mitgliedstaaten beschaffen die 
erforderlichen Mittel zur Deckung der 
Stützung nach
a) Absatz 1 Buchstabe a, indem sie eine 
lineare Kürzung der den 
Betriebsinhabern zugewiesenen 
Ansprüche vornehmen, und/oder aus der 
nationalen Reserve,
b) Absatz 1 Buchstabe b, indem sie 
erforderlichenfalls eine lineare Kürzung 
einer oder mehrerer der Zahlungen 
vornehmen, die gemäß diesem Titel an die 
jeweiligen Begünstigten zu tätigen sind. 
4. Die Stützung im Rahmen der 
Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b 
wird begrenzt auf einen Prozentsatz 
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gemäß dem Beschluss des Rates 
(94/800/EG).

Or. fr

Begründung

Es sollte eine ausreichende Unterstützung für diese beiden Maßnahmen gewährleistet werden, 
die erforderlich sind, um der Instabilität, unter der die Agrarmärkte leiden können, zu 
begegnen. Aus dem gleichen Grund sollten sie in den Rahmen der einheitlichen GMO 
integriert werden. 

Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 68b
Überleitung

1. Die Mitgliedstaaten, die die Artikel 68 
und 68a nicht oder nur zum Teil 
anwenden, können die nicht genutzten 
Beträge für Maßnahmen im Rahmen der 
Programmplanung für die ländliche 
Entwicklung nach den Modalitäten der 
Verordnung (EG) Nr. 378/2007 
verwenden. Sie werden gemäß Artikel 69 
Absatz 5a der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 und ohne Beteiligung des 
Mitgliedstaats, in dem sie erzielt wurden, 
verwendet. 

Or. fr

Begründung

Wenn der Berichterstatter auch gemäß der Entschließung des EP vom 12. März vorschlägt, 
die Übertragungen auf die zweite Säule zu verringern, beabsichtigt er doch nicht, der 
ländlichen Entwicklung die Mittel zu verwehren. Deshalb sollte den Mitgliedstaaten, die die 
sich aus den Artikeln 68 und 68a ergebenden Beträge nicht verwenden wollen, gestattet 
werden, sich für eine Stärkung des Programms für die ländliche Entwicklung zu entscheiden. 
Da diese Beträge, die in der ersten Säule vorhanden sind, nicht kofinanziert werden dürfen, 
sollte, falls diese Beträge auf die zweite Säule übertragen werden, eine solche Übertragung 
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jedoch ohne Kofinanzierung erfolgen können.

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 69

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 69 entfällt
Ernteversicherung

1. Die Mitgliedstaaten können finanzielle 
Beiträge zu Prämien für eine 
Ernteversicherung zur Deckung von 
Verlusten aufgrund widriger Witterungs-
verhältnisse gewähren.
Im Sinne dieses Artikels sind „widrige 
Witterungsverhältnisse“ einer 
Natur¬katastrophe gleichzusetzenden 
widrige Witterungsverhältnisse wie Frost, 
Hagel, Eis, Regen oder Dürre, aufgrund 
derer mehr als 30 % der 
durchschnittlichen Jahreserzeugung des 
betreffenden Betriebsinhabers auf der 
Grundlage des vorhergehenden 
Dreijahreszeitraums oder eines 
Dreijahresdurchschnitts auf der 
Grundlage des vorhergehenden 
Fünfjahreszeitraums unter Ausschluss 
des höchsten und des niedrigsten Werts 
zerstört wurden.
2. Der je Betriebsinhaber gewährte 
finanzielle Beitrag wird festgesetzt auf 
60 % der zu zahlenden 
Versicherungsprämie. Die Mitgliedstaaten 
können beschließen, den finanziellen 
Beitrag unter Berücksichtigung der 
Witterungsbedingungen bzw. der Lage des
betreffenden Sektors auf 70 % 
anzuheben.
Die Mitgliedstaaten können den 
Prämienbetrag, zu dem ein finanzieller 
Beitrag geleistet werden kann, durch die 
Anwendung angemessener Obergrenzen 
beschränken.



PR\727224DE.doc 69/93 PE407.775v01-00

DE

3. Die Deckung durch die 
Ernteversicherung ist nur verfügbar, 
wenn die widrigen Witterungsverhältnisse 
von der zuständigen Behörde des 
betreffenden Mitgliedstaats als solche 
anerkannt worden sind.
4. Die Versicherungszahlungen gleichen 
höchstens die Gesamtkosten für den 
Ersatz der in Absatz 1 genannten Verluste 
aus und sind nicht mit Auflagen 
bezüglich Art und Menge der künftigen 
Erzeugung verbunden.
5. Die finanziellen Beiträge werden direkt 
an den betreffenden Betriebsinhaber 
gezahlt. 
6. Die Ausgaben der Mitgliedstaaten für 
die Gewährung der finanziellen Beiträge 
werden von der Gemeinschaft aus dem 
Fonds gemäß Artikel 68 Absatz 1 in Höhe 
von 40 % der gemäß Absatz 2 dieses 
Artikels festgesetzten zuschussfähigen 
Beträge der Versicherungsprämie 
kofinanziert.
Unterabsatz 1 greift nicht den 
Befugnissen der Mitgliedstaaten vor, ihre 
Beteiligung an der Finanzierung der 
finanziellen Beiträge vollständig oder 
teilweise durch obligatorische Systeme der 
kollektiven Verantwortung in den 
betreffenden Sektoren zu decken.
7. Die finanziellen Beiträge dürfen das
Funktionieren des Binnenmarktes für 
Dienstleistungen im 
Versicherungsbereich nicht 
beeinträchtigen. Sie sind nicht auf 
Versicherungen einer einzigen 
Versicherungsgesellschaft oder 
Versicherungsgruppe beschränkt und 
werden nicht davon abhängig gemacht, 
dass der Versicherungsvertrag mit einer 
in dem betreffenden Mitgliedstaat 
ansässigen Versicherungsgesellschaft 
abgeschlossen wird.

Or. fr
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Begründung

Natürlich soll diese sehr positive Bestimmung nicht gestrichen, sondern in die Verordnung 
über die einheitliche GMO übertragen werden. 

Änderungsantrag 100

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 70 entfällt
Fonds auf Gegenseitigkeit für Tier- und 

Pflanzenkrankheiten
1. Die Mitgliedstaaten können eine 
Entschädigung vorsehen, die 
Betriebsinhabern in Form von 
finanziellen Beiträgen zu Fonds auf 
Gegenseitigkeit für wirtschaftliche 
Einbußen infolge des Ausbruchs von 
Tier- und Pflanzenkrankheiten gezahlt 
wird.
2. Im Sinne dieses Artikels sind
a) „Fonds auf Gegenseitigkeit“ ein von 
den Mitgliedstaaten gemäß dem 
nationalen Recht zugelassenes System, 
mit dem sich die Betriebsinhaber 
absichern können, indem denjenigen 
Betriebsinhabern, denen wirtschaftliche 
Einbußen infolge des Ausbruchs von 
Tier- und Pflanzenkrankheiten entstehen, 
Entschädigungen gewährt werden; 
b) „wirtschaftliche Einbußen“ erhebliche 
Produktionsverluste bzw. alle zusätzlichen 
Kosten, die einem Betriebsinhaber infolge 
außergewöhnlicher Maßnahmen 
entstehen, die er mit dem Ziel ergreift, das 
Angebot auf dem betreffenden Markt zu 
verringern. Kosten, für die nach anderen 
Gemeinschaftsvorschriften eine 
Entschädigung gewährt werden kann, 
und Kosten, die sich aus der Anwendung 
anderer veterinär-, gesundheits- bzw. 
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pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen 
ergeben, gelten nicht als wirtschaftliche 
Einbußen.
3. Der Fonds auf Gegenseitigkeit zahlt die 
Entschädigung direkt an angeschlossene 
Betriebsinhaber, die durch wirtschaftliche 
Einbußen betroffen sind.
Die vom Fonds auf Gegenseitigkeit 
gezahlte Entschädigung muss aus 
folgenden Quellen stammen:
a) Grundkapital, das die angeschlossenen 
Betriebsinhaber dem Fonds zur 
Verfügung stellen, und/oder
b) vom Fonds zu Markbedingungen 
aufgenommene Darlehen.
Das ursprüngliche Grundkapital darf 
nicht aus öffentlichen Mitteln stammen.
4. Die finanziellen Beiträge nach Absatz 1 
können sich beziehen auf
a) die Verwaltungskosten für die 
Einrichtung des Fonds auf 
Gegenseitigkeit, aufgeteilt auf einen 
Höchstzeitraum von drei Jahren,
b) die Kapital- und Zinsrückzahlungen 
der vom Fonds zu Marktbedingungen 
aufgenommenen Darlehen zur Zahlung 
von Entschädigungen an die 
Betriebsinhaber,
c) die vom Fonds auf Gegenseitigkeit aus 
seinem Grundkapital als Entschädigung 
an die Betriebsinhaber gezahlten Beträge.
Die Mindest- und Höchstlaufzeit der 
Darlehen zu Marktbedingungen für die 
Gewährung eines finanziellen Beitrags 
werden nach dem Verfahren des Artikels 
128 Absatz 2 festgesetzt.
Zahlt der Fonds eine Entschädigung 
gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe c, so 
muss der Zahlungsrhythmus des 
finanziellen Beitrags aus der öffentlichen 
Hand demjenigen eines Darlehens zu 
Marktbedingungen mit Mindestlaufzeit 
entsprechen.
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5. Ein finanzieller Beitrag darf 60 % der 
in Absatz 4 genannten Kosten nicht 
überschreiten. Die Mitgliedstaaten 
können beschließen, ihren finanziellen 
Beitrag unter Berücksichtigung der Lage 
des betreffenden Sektors auf 70 % 
anzuheben. Die durch die finanziellen 
Beiträge nicht gedeckten Kosten sind von 
den angeschlosse¬nen Betriebsinhabern 
zu tragen.
Die Mitgliedstaaten können die für den 
finanziellen Beitrag in Betracht 
kommenden Kosten begrenzen, indem sie 
Folgendes anwenden:
a) Obergrenzen je Fonds,
b) angemessene Obergrenzen je Einheit.
6. Die Ausgaben der Mitgliedstaaten für 
die finanziellen Beiträge werden von der 
Kommission über die in Artikel 68 Absatz 
1 genannten Fonds bis zu 40 % der 
gemäß Absatz 4 in Betracht kommenden 
Beträge kofinanziert.
Unterabsatz 1 greift nicht den etwaigen 
Befugnissen der Mitgliedstaaten vor, ihre 
Beteiligung an der Finanzierung der 
finanziellen Beiträge vollständig oder 
teilweise durch obligatorische Systeme der 
kollektiven Verantwortung in den 
betreffenden Sektoren zu decken
7. Die Mitgliedstaaten legen die Regeln 
für die Errichtung und Verwaltung der 
Fonds auf Gegenseitigkeit fest, 
insbesondere für die Gewährung der 
Entschädigungen an die Betriebsinhaber 
im Krisenfall bzw. für die Verwaltung und 
Kontrolle dieser Regeln.
8. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission einen Jahresbericht über die 
Anwendung dieses Artikels vor. Form, 
Inhalt, Zeitplan und Fristen des Berichts 
werden von der Kommission nach dem 
Verfahren des Artikels 128 Absatz 2 
festgelegt.
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Or. fr

Begründung

Natürlich soll diese sehr positive Bestimmung nicht gestrichen, sondern in die Verordnung 
über die einheitliche GMO übertragen werden.

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Jahre 2009, 2010 und 2011
erhalten Betriebsinhaber, die Reis des KN-
Codes 1006 10 erzeugen, eine Beihilfe 
nach den Bestimmungen dieses Abschnitts.

Betriebsinhaber, die Reis des KN-Codes 
1006 10 erzeugen, erhalten eine Beihilfe 
nach den Bestimmungen dieses Abschnitts.

Or. fr

Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 72 – Absatz 2 – Tabelle

(1) Vorschlag der Kommission

(2) (3) EUR/ha

(4) (5) 2009 (6) 2010 und 2011

(7) Bulgarien (8) 345,255 (9) 172,627

(10) Griechenland (11) 561,00 (12) 280,5

(13) Spanien (14) 476,25 (15) 238,125

(16) Frankreich (17) 411,75 (18) 205,875

(19) Italien (20) 453,00 (21) 226,5

(22) Ungarn (23) 232,50 (24) 116,25
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(25) Portugal (26) 453,75 (27) 226,875

(28) Rumänien (29) 126,075 (30) 63,037

(31) Geänderter Text du Parlement

(32) (33) EUR/ha

(34) (35) 2009 bis 2013 (36)

(37) Bulgarien (38) 345,255 (39)

(40) Griechenland (41) 561,00 (42)

(43) Spanien (44) 476,25 (45)

(46) Frankreich (47) 411,75 (48)

(49) Italien (50) 453,00 (51)

(52) Ungarn (53) 232,50 (54)

(55) Portugal (56) 453,75 (57)

(58) Rumänien (59) 126,075 (60)

Or. fr

Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Verordnung
Abschnitt 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ABSCHNITT 1A

PRÄMIE FÜR EIWEISSPFLANZEN

Artikel 74a
Geltungsbereich

Betriebsinhaber, die Eiweißpflanzen 
erzeugen, erhalten eine Beihilfe nach den 
Bestimmungen dieses Abschnitts.
Eiweißpflanzen sind
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a) Erbsen des KN-Codes 0713 10,

b) Ackerbohnen des KN-Codes 
0713 50,
c) Süßlupinen des KN-Codes ex 1209 29 
50.

Artikel 74b
Beihilfebetrag und -voraussetzungen

Die Beihilfe beträgt 55,57 EUR/ha 
Eiweißpflanzen, die nach dem Zeitpunkt 
der Milchreife geerntet wurden.
Eiweißpflanzen, die auf ganzflächig 
eingesäten Flächen nach ortsüblichen 
Normen angebaut werden, wegen 
außergewöhnlicher, vom betreffenden 
Mitgliedstaat als solche anerkannter 
Witterungsbedingungen jedoch nicht die 
Milchreife erreichen, bleiben 
beihilfefähig, sofern die betreffenden 
Flächen bis zu dem entsprechenden 
Zeitpunkt nicht anderweitig bewirtschaftet 
werden.

Artikel 74c
Beihilfefläche

1. Die Beihilfe wird im Rahmen einer 
Garantiehöchstfläche von 140 0000 
Hektar gewährt.
2. Übersteigen die Flächen, für die eine 
Beihilfe beantragt wird, die 
Garantiehöchstfläche, so wird die 
beantragte Fläche für jeden 
Betriebsinhaber in diesem Jahr nach dem 
in Artikel 128 Absatz 2 genannten 
Verfahren anteilmäßig verringert.

Or. fr

Begründung

Wegen der Attraktivität von Getreide ist ein starker Rückgang der Anbauflächen für 
Eiweißpflanzen festzustellen. Dies hat nicht nur negative Auswirkungen in 
landwirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht, sondern es besteht auch die Gefahr, dass 
Eiweißpflanzen insbesondere bei Futtermitteln fehlen. 
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Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 75 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) 66,32 EUR für die Wirtschaftsjahre 
2009/10 und 2010/11,

- 66,32 EUR für die Wirtschaftsjahre 
2009/10, 2010/11, 2011/2012 und 
2012/2013,

Or. fr

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 75 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) 33,16 EUR für die 
Wirtschaftsjahre2011/12 und 2012/13.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Verordnung
Abschnitt 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ABSCHNITT 6 A

TABAKBEIHILFE

Artikel 87a
Geltungsbereich
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Für die Erntejahre 2010, 2011 und 2012 
kann den Betriebsinhabern, die Rohtabak 
des KN-Codes 2401 erzeugen, unter den 
in diesem Kapitel festgelegten 
Voraussetzungen eine Beihilfe gewährt 
werden.

Artikel 8 b
Beihilfevoraussetzungen

Die Beihilfe wird den Betriebsinhabern 
gewährt, die gemäß der Verordnung 
(EWG) Nr. 2075/92 in den 
Kalenderjahren 2000, 2001 und 2002 
eine Tabakprämie erhalten haben, sowie 
den Betriebsinhabern, die im Zeitraum 
vom 1. Januar 2002 bis zum 31. 
Dezember 2005 Tabakerzeugungsquoten 
erworben haben. Für die Zahlung der 
Beihilfe gelten folgende 
Voraussetzungen:
a) Der Tabak muss aus einem in Anhang 
II der Verordnung (EG) Nr. 2848/98 der 
Kommission vom 22. Dezember 1998 mit 
Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 
hinsichtlich der Prämienregelung, der 
Produktionsquoten und der 
Sonderbeihilfe für 
Erzeugergemeinschaften im 
Rohtabaksektor¹ aufgeführten 
Produktionsgebiet stammen. 
b) Die Qualitätsanforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 2848/98 müssen 
erfüllt sein.
c) Die Tabakblätter müssen vom 
Betriebsinhaber im Rahmen eines 
Anbauvertrags an das 
Erstverarbeitungsunternehmen geliefert 
werden.
d) Sie ist so zu gewähren, dass die 
Gleichbehandlung der Betriebsinhaber 
gewährleistet ist und/oder nach objektiven 
Kriterien, wie Ansässigkeit der 
Tabakbetriebsinhaber in einem Ziel-1-
Gebiet oder die Produzierung von Sorten 
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einer bestimmten Qualität.
Nach Ablauf der Antragsfrist für die 
Regelung für die einheitliche 
Flächenzahlung nach Artikel 111 und 
sofern Artikel 87a Anwendung findet, 
erfolgt die Zuteilung der 
Tabakerzeugungsquoten gemäß Absatz 1
spätestens bis zum Ende des ersten 
Anwendungsjahres der 
Betriebsprämienregelung.
____________
1ABl. L 358 vom 31.12.1998, S. 17. Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1809/2004 (ABL. L 318 vom 
19.10.2004, S. 18).

Artikel 87c
Beträge

Der Höchstbetrag der Gesamtbeihilfe, 
einschließlich der an den 
Gemeinschaftlichen Tabakfonds gemäß 
Artikel 87d zu übertragenden Beträge, 
wird wie folgt festgesetzt:

(in Mill. EUR)
2010-2012

Deutschland 21,287
Spanien 70,599
Frankreich 48,217
Italien (ohne 
Puglia) 

189,366

Portugal 8,468
2009-2012

Ungarn z.E.
Bulgarien z.E.
Rumänien z.E.
Polen z.E.

Artikel 87d
Übertragung an den Gemeinschaftlichen 

Tabakfonds
Mit einem Betrag, der sich für die 
Kalenderjahre 2010 bis 2012 auf 5% der 
gemäß diesem Abschnitt gewährten 
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Beihilfe beläuft, werden 
Informationsmaßnahmen im Rahmen des 
Gemeinschaftlichen Tabakfonds gemäß 
Artikel 13 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2075/92 finanziert.

Or. fr

Begründung

Dies ist die Umsetzung eines Änderungsantrags der Entschließung des Europäischen 
Parlaments, die mit großer Mehrheit am 26. Mai 2008 angenommen wurde. 

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 90 – Absatz 4 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Prämie pro Mutterschaf wird auf 
21 EUR festgesetzt. Für Betriebsinhaber, 
die Schafmilch oder 
Schafmilcherzeugnisse vermarkten, beträgt 
die Prämie jedoch 6,8 EUR.

4. Die Prämie pro Mutterschaf wird auf 
21 EUR festgesetzt. Für Betriebsinhaber, 
die Schafmilch oder 
Schafmilcherzeugnisse vermarkten, beträgt 
die Prämie jedoch 16,8 EUR.

Or. fr

Begründung

Hierdurch wird ein Fehler der Kommission korrigiert. 

Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 90 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5Die Prämie pro Mutterziege wird auf 6,8 
EUR festgesetzt.

5. Die Prämie pro Mutterziege wird auf 
16,8 EUR festgesetzt.

Or. fr
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Begründung

Hierdurch wird ein Fehler der Kommission korrigiert.

Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 98 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Region“ nach Wahl des betreffenden 
Mitgliedstaats der Mitgliedstaat oder eine 
Region innerhalb des Mitgliedstaats;

entfällt

Or. fr

Begründung

Diese Definition wird in Artikel 2 der vorliegenden Verordnung übernommen, in dem sich 
alle für das Verständnis des Textes notwendigen Definitionen finden. 

Änderungsantrag 110

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 119 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die neuen Mitgliedstaaten, die die 
Regelung für die einheitliche 
Flächenzahlung anwenden, können 
spätestens am 1. August 2009 mit Wirkung 
vom Kalenderjahr 2010 beschließen, bis zu 
10 % ihrer nationalen Obergrenzen gemäß 
Artikel 41 zu verwenden, um Landwirten 
gemäß Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben a, 
b, c, d, und e, Absätze 2 bis 9 sowie den 
Artikeln 69 und 70 eine Stützung zu 
gewähren.

1. Die neuen Mitgliedstaaten, die die 
Regelung für die einheitliche 
Flächenzahlung anwenden, können 
spätestens am 1. August 2009 mit Wirkung 
vom Kalenderjahr 2010 beschließen, bis zu 
10 % ihrer nationalen Obergrenzen gemäß
Artikel 41 zu verwenden, um Landwirten 
gemäß Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben a, b 
und c, Absätze 2 bis 9 eine Stützung zu 
gewähren.

Die neuen Mitgliedstaaten, die die 
Regelung für die einheitliche 
Flächenzahlung anwenden, können am 
1. August jedes Jahres, das der 
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Durchführung der Bestimmungen des 
Artikels 68a vorausgeht, mit Wirkung von 
2010 beschließen, bis zu 5% ihrer 
nationalen Obergrenzen gemäß Artikel 41 
zu verwenden, um Landwirten gemäß 
Artikel 68a Absatz 1 Buchstaben a und b 
und gemäß Artikel 68a Absätze 2, 3 und 4 
eine Stützung zu gewähren.

Or. fr

Begründung

Dies folgt aus der Schaffung der Artikel 68a und 68b. 

Änderungsantrag 111

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 123

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 123 entfällt
Mittelumschichtung für die 

Umstrukturierung in den Tabakregionen
Für die Mitgliedstaaten, in denen die 
Tabakerzeuger in den Jahren 2000, 2001 
und 2002 eine Beihilfe gemäß der 
Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 des 
Rates erhielten, steht ab dem 
Haushaltsjahr 2011 ein Betrag von 484 
Mio. EUR zusätzliche Gemeinschaftshilfe 
für Maßnahmen in tabakerzeugenden 
Gebieten im Rahmen der aus dem ELER 
finanzierten Programmplanung für die 
Entwicklung des ländlichen Raums zur 
Verfügung.

Or. fr

Begründung

Wie beim Abschnitt 6a ist dies die Umsetzung eines Änderungsantrags der Entschließung des 
Europäischen Parlaments, die mit großer Mehrheit am 26. Mai 2008 angenommen wurde.
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Änderungsantrag 112

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 125

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Titel III und IV finden keine 
Anwendung auf die französischen 
überseeischen Departments, die Azoren 
und Madeira sowie die Kanarischen Inseln.

Die Titel III und IV finden keine 
Anwendung auf die französischen 
überseeischen Departments, die Azoren 
und Madeira sowie die Kanarischen Inseln. 
Dies gilt allerdings nicht für die Artikel 68 
und 68a.

Or. fr

Änderungsantrag 113

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 133 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jedoch gelten die Artikel 66, 67, 68, 68a, 
69, Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe a und 
Titel IV Kapitel 1 (Hartweizen), 2 (Prämie 
für Eiweißpflanzen), 4 (Flächenzahlung 
für Schalenfrüchte), 5 (Energiepflanzen), 9 
(Beihilfe für Saatgut), 10 (Flächenzah-
lungen für landwirtschaftliche 
Kulturpflanzen), 10b (Beihilfe für 
Olivenhaine), 10c (Tabakbeihilfe) und 10d 
(Flächenbeihilfe für Hopfen) derselben 
Verordnung weiterhin für das Jahr 2009.

Jedoch gelten die Artikel 66, 67, 68, 68a, 
69, Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe a und 
Titel IV Kapitel 1 (Hartweizen), 4 
(Flächenzahlung für Schalenfrüchte), 5 
(Energiepflanzen), 9 (Beihilfe für Saatgut), 
10 (Flächenzahlungen für 
landwirtschaftliche Kulturpflanzen), 10b 
(Beihilfe für Olivenhaine) und 10d 
(Flächenbeihilfe für Hopfen) derselben 
Verordnung weiterhin für das Jahr 2009.

Or. fr
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Änderungsantrag 114

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt Hartweizen (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hartweizen
Titel IV Kapitel 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003*
Flächenbezogene Beihilfe
* Nur für das Jahr 2009.

Or. fr

Änderungsantrag 115

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Eiweißpflanzen – Spalte Rechtsgrundlage

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Titel IV Kapitel 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003

Titel IV Kapitel 1 Abschnitt 1a dieser 
Verordnung

Or. fr

Änderungsantrag 116

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Tabak – Spalte Rechtsgrundlage

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Titel IV Kapitel 10c der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003

Titel IV Kapitel 1 Abschnitt 6a dieser 
Verordnung

Or. fr
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Änderungsantrag 117

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Landwirtschaftliche Kulturpflanzen – Spalte Rechtsgrundlage

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Titel IV Kapitel 10 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003

Titel IV Kapitel 10 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003*
* Nur für das Jahr 2009.

Or. fr

Begründung

Hierdurch wird ein Fehler der Kommission korrigiert.

Änderungsantrag 118

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Punkt A a (neu) 

Geänderter Text
Aa Sécurité sur le lieu de travail
8a Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die 

Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. L 183 vom 
29.6.1989, S. 1)

Artikel 6

Artikel 3, 
6, 8 und 
9

8b Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. September 2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 
durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Siebte Einzelrichtlinie im 
Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)
(ABl. L 262 vom 17.10.2000, S. 21)

8c Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den 
Jugendarbeitsschutz
(ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 12)

8d Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 
durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie 
im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates) 
(JO L 158 du 30.4.2004, p. 50)

Artikel 3, 
Artikel 4 
und 12

Or. fr
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Begründung

Dies ist lediglich die Folge der Aufnahme der Sicherheit am Arbeitsplatz in die 
Grundanforderungen an die Betriebsführung. 

Änderungsantrag 119

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV 

Vorschlag der Kommission

Mio. EUR

Kalenderjahr 2009 2010 2011 2012
Belgien 583,2 570,9 563,1 553,9
Tschechische 
Republik

773,0

Dänemark 985,9 965,3 954,6 937,8
Deutschland 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Estland 88,9
Irland 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Griechenland 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Spanien 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Frankreich 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Italien 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Zypern 48,2
Lettland 130,5
Litauen 337,9
Luxemburg 35,2 34,5 34,0 33,4
Ungarn 1 150,9
Malta 4,6
Niederlande 841,5 827,0 829,4 815,9
Österreich 727,7 718,2 712,1 704,9
Polen 2 730,5
Portugal 635,8 623,0 622,6 622,6
Slowenien 129,4
Slowakei 335,9
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Finnland 550,0 541,2 536,0 529,8
Schweden 731,7 719,9 710,6 699,8
Vereinigtes 
Königreich

3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Geänderter Text 

Mio. EUR

Kalenderjahr 2009 2010 2011 2012
Belgien z.E. z.E. z.E. z.E.
Tschechische 
Republik

z.E. z.E. z.E. z.E.

Dänemark z.E. z.E. z.E. z.E.
Deutschland z.E. z.E. z.E. z.E.
Estland z.E. z.E. z.E. z.E.
Irland z.E. z.E. z.E. z.E.
Griechenland z.E. z.E. z.E. z.E.
Spanien z.E. z.E. z.E. z.E.
Frankreich z.E. z.E. z.E. z.E.
Italien z.E. z.E. z.E. z.E.
Zypern z.E. z.E. z.E. z.E.
Lettland z.E. z.E. z.E. z.E.
Litauen z.E. z.E. z.E. z.E.
Luxemburg z.E. z.E. z.E. z.E.
Ungarn z.E. z.E. z.E. z.E.
Malta z.E. z.E. z.E. z.E.
Niederlande z.E. z.E. z.E. z.E.
Österreich z.E. z.E. z.E. z.E.
Polen z.E. z.E. z.E. z.E.
Portugal z.E. z.E. z.E. z.E.
Slowenien z.E. z.E. z.E. z.E.
Slowakei z.E. z.E. z.E. z.E.
Finnland z.E. z.E. z.E. z.E.
Schweden z.E. z.E. z.E. z.E.
Vereinigtes 
Königreich

z.E. z.E. z.E. z.E.

Or. fr
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Begründung

Dieser Anhang ist zu überarbeiten, um die Änderungen des Europäischen Parlaments zu 
berücksichtigen. 

Änderungsantrag 120

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang VIII 
Vorschlag der Kommission

Tabelle 1

(1000 EUR)

Mitgliedstaat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 und 
Folgejahre

Belgien 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Dänemark 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Deutschland 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Irland 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Griechenland 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Spanien 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Frankreich 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Italien 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luxemburg 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Niederlande 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Österreich 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugal 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Finnland 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Schweden 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Vereinigtes 
Königreich 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

Tabelle 2*
(1000 EUR)

Mitgliedstaat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 und 
Folgejahre

Bulgarien 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Tschechische 
Republik 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Estland 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Zypern 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Lettland 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Litauen 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Ungarn 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Polen 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Rumänien 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Slowenien 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Slowakei 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191
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* Die Obergrenzen wurden unter Berücksichtigung der Steigerungsstufen gemäß Artikel 
110 berechnet.

Geänderter Text 
Tabelle 1

(1000 EUR)

Mitgliedstaat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 und 
Folgejahre

Belgien z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Dänemark z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Deutschland z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Irland z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Griechenland z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Spanien z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Frankreich z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Italien z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Luxemburg z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Niederlande z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Österreich z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Portugal z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Finnland z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Schweden z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Vereinigtes 
Königreich z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.

Tabelle 2
(1000 EUR)

Mitgliedstaat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 und 
Folgejahre

Bulgarien z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Tschechische 
Republik z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Estland z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Zypern z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Lettland z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Litauen z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Ungarn z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Malta z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Polen z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Rumänien z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Slowenien z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.
Slowakei z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E. z.E.

Or. fr

Begründung

Dieser Anhang ist zu überarbeiten, um die Änderungen des Europäischen Parlaments zu 
berücksichtigen. 
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Änderungsantrag 121

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang X – Teil I – Spielegstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– ab 2010: Prämie für Eiweißpflanzen 
gemäß Titel IV Kapitel 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003;

entfällt

Or. fr

Begründung

Die Streichung der produktionsgekoppelten Beihilfe würde die Gefahr bergen, den 
Niedergang der Anbauflächen für Eiweißpflanzen noch zu verschlimmern, was seinerseits zu 
der Gefahr führt, dass Eiweißpflanzen bei Futtermitteln fehlen. 

Änderungsantrag 122

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang X – Teil I – Spielgelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– ab 2010: Kulturspezifische Zahlung für 
Reis gemäß Titel IV Kapitel 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 und Titel 
IV Kapitel 1 Abschnitt 1 der vorliegenden 
Verordnung nach dem in Artikel 72 Absatz 
2 festgelegten Zeitplan;

– ab 2013: Kulturspezifische Zahlung für 
Reis gemäß Titel IV Kapitel 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 und Titel 
IV Kapitel 1 Abschnitt 1 der vorliegenden 
Verordnung nach dem in Artikel 72 Absatz 
2 festgelegten Zeitplan;

Or. fr

Begründung

Die Integration der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung hat ab 2013 und nicht 
vorher zu erfolgen.
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Änderungsantrag 123

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang X – Teil I– Spiegelstrich 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– ab 2011: Verarbeitungsbeihilfe für 
Trockenfutter gemäß Teil II Titel I 
Kapitel IV Abschnitt I Unterabschnitt I 
der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007;

entfällt

Or. fr

Begründung

Trockenfutter wird im Rahmen einer GMO geregelt, die Gegenstand einer Bewertung ist, 
deren Ergebnisse noch nicht bekannt sind. Der Sektor muss sich zwar um strukturieren, um 
überleben zu können, aber in der gegenwärtigen Situation einer Krise der Futtermittel sollte 
die Aufrechterhaltung eines Angebots an eiweißreichen Erzeugnissen sichergestellt werden. 

Änderungsantrag 124

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang X – Teil I– Spiegelstrich 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– ab 2011: Verarbeitungsbeihilfe für 
Faserflachs gemäß Teil II Titel I Kapitel IV 
Abschnitt I Unterabschnitt II der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 nach dem 
dort festgelegten Zeitplan;

– ab 2013: Verarbeitungsbeihilfe für 
Faserflachs gemäß Teil II Titel I Kapitel IV 
Abschnitt I Unterabschnitt II der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 nach dem 
dort festgelegten Zeitplan;

Or. fr

Begründung

Die GMO Flachs und Hanf war Gegenstand einer sehr positiven Studie, die die Kommission 
selbst durchgeführt hat; es besteht deshalb kein Grund, diese Regelung sofort abzuschaffen. 
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Änderungsantrag 125

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang X – Teil I– Spiegelstrich 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– ab 2011: Prämie für Kartoffelstärke 
gemäß Artikel [95a] der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007, und Beihilfe für 
Stärkekartoffeln gemäß Artikel 75 der 
vorliegenden Verordnung nach dem dort 
festgelegten Zeitplan.

– ab 2013: Prämie für Kartoffelstärke 
gemäß Artikel [95a] der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007, und Beihilfe für 
Stärkekartoffeln gemäß Artikel 75 der 
vorliegenden Verordnung nach dem dort 
festgelegten Zeitplan.

Or. fr

Begründung

Die Aufgabe dieser Produktion könnte sehr schwer wiegende Auswirkungen auf die 
Beschäftigung in bestimmten Regionen haben; deshalb ist es wohl zweckmäßiger, das 
derzeitige System bis 2013 beizubehalten. 

Änderungsantrag 126

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang X – Teil II– Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

nach dem in Artikel 55 der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Zeitplan: 
Zahlungen für Rindfleisch mit Ausnahme 
der Mutterkuhprämie.

nach dem in Artikel 55 der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Zeitplan: 
Zahlungen für Rindfleisch mit Ausnahme 
der Mutterkuhprämie und der 
Schlachtprämie für Kälber.

Or. fr
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Änderungsantrag 127

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang XI – Tabelle Trockenfutter

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Tabelle Trockenfutter Diese Tabelle entfällt.

Or. fr

Änderungsantrag 128

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang XI – Tabelle Eiweißpflanzen

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Tabelle Eiweißpflanzen Diese Tabelle entfällt.

Or. fr

Änderungsantrag 129

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang XI – Tabelle Reis

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spalte 2010 entfällt
Spalte 2011
Spalte 2012

Or. fr

Änderungsantrag 130

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang XI – Tabelle Langfaserflachs
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spalte 2011 entfällt
Spalte 2012

Or. fr

Änderungsantrag 131

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang XI – Tabelle Verarbeitungsbeihilfe für Kartoffelstärke

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spalte 2011 entfällt
Spalte 2012

Or. fr

Änderungsantrag 132

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang XI – Tabelle Beihilfe für Stärkekartoffeln

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spalte 2011 entfällt
Spalte 2012

Or. fr
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